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Staatsanwälte ausbilden in WP-Kanzleien?

Die wirtschaftliche Kompetenz von Staatsanwälten zu er-
höhen ist ein unterstützenswertes  Vorhaben unserer Justiz-
ministerin. Bei der Komplexität vieler „Wirtschaftsverfahren“ 
kann dies für alle Beteiligen nur von Vorteil seien. Ministerin 
Bandion-Ortner hat vorgeschlagen, dass  Staatsanwälte in ih-
rer Ausbildung auch die Praxis in WP-Kanzleien kennenler-
nen sollen. Ähnliches gibt es schon lange in Rechtsanwalts-
kanzleien. Dieser Ansatz ist für uns als Berufsstand durchaus 
eine Gelegenheit, das oft beklagte Unverständnis der Justiz 
für die Wirtschaftsprüfertätigkeit zu korrigieren. Natürlich 
möchte kein Wirtschaftsprüfer seinen Klienten mit den 
Worten „Und heute bringe ich Ihnen gleich den Staatsan-
walt mit“ besuchen. Klarerweise gilt es, die Verschwiegen-
heit etc. abzusichern. Es wäre aber kurzsichtig gewesen, die 
Initiative des BMJ abzulehnen. In 
einer Arbeitsgruppe werden wir mit 
dem BMJ einen sinnvollen Modus 
für die Zusammenarbeit finden, von 
dem beide Seiten profitieren.

Verschwiegenheit

Die Verschwiegenheitsverpflichtung 
ist seit jeher ein Grundsatz unserer 
Berufsausübung. Dennoch erreichen 
uns immer wieder Beschwerden, 
dass diese Verpflichtung bei Be-
triebs- oder GBLA-Prüfungen nicht 
respektiert wird und z.B. interne Leistungsverzeichnisse ver-
langt werden. Offenbar sind auch Rechtsanwälte und Notare 
mit diesen Einzelfällen konfrontiert. Rechtlich unterscheidet 
sich die Qualität unsere Verschwiegenheit nicht von jener 
der Anwälte und Notare. Wir sind daher in dieser Frage in 
einem engen Kontakt mit diesen Kollegen und gehen jedem 
Fall nach. Bitte wenden Sie sich an die Kammer, wenn Sie 
mit einem solchen Sachverhalt konfrontiert sind. 

Fair Play mit der Finanzverwaltung

Viele Kollegen nehmen eine härtere Gangart der Finanzver-
waltung wahr. KIAB, monetäre Zielvereinbarungen, Nach-
bescheidkontrolle, Betriebsprüfungen, sind nur einige der 
Stichworte, die wir sehr offen und durchaus kritikfreudig im 
Kontaktkomitee diskutieren. Glücklicherweise können wir 
der Finanzverwaltung aber auch attestieren, dass ehrliches 

Interesse an einem fairen Umgang mit Steuerpflichtigen und 
uns Beratern besteht. Wir konnten in Gesprächen auch im-
mer wieder das Bewusstsein für überbordende Maßnahmen 
schärfen und Korrekturen herbeiführen. Die als sehr un-
angenehm empfundenen Nachbescheidkontrollen wurden 
zugunsten einer genaueren Vorbescheidkontrolle zurückge-
nommen. Die Zielvereinbarungen sind uns nach wie vor ein 
Dorn im Auge, unsere Kritik daran hat jedoch einen sensib-
leren Umgang mit diesem Thema bei der Finanzverwaltung 
bewirkt. 

Befugnisdiskussion: Kein Ende absehbar 

Leider dürfte uns die Befugnisdiskussion in den nächsten Mo-
naten nicht erspart bleiben. Der langsam beginnende Wahl-
kampf (auch die WKÖ wählt im März) ist keine ideale Zeit, 

um sachliche Argumente auszutau-
schen. Gerade von WKÖ-Seite ist 
zu erwarten, dass alles daran gesetzt 
wird, noch vor der Wahl einen Er-
folg in diesem Bereich einzufahren. 
Sie können versichert sein, dass wir 
alles tun, um sicherzustellen, dass es 
keine weiteren Befugnisse ohne ent-
sprechenden Befähigungsnachweis 
gibt. Ein Parallelberuf zum Steu-
erberaterberuf ohne vergleichbare 
Ausbildung ist unfair und kann 
nicht im Interesse der Finanzver-

waltung sein! Die Steuerberaterprüfung steht jedem offen, 
der die Befugnisse ausüben will. Insofern haben wir Wirt-
schaftstreuhänder völlige Übereinstimmung über das Ziel. 
Zu befürchten ist, dass die Meinungen, wie dies zu erreichen 
ist, kontrovers sind. Ich hoffe, dass das gemeinsame Ziel stär-
ker wiegt als die Versuchung sich im KWT-Wahlkampf mit 
Vorwürfen und Besserwisserei zu profilieren. 

Außerdem möchte ich eines klar stellen!

Die ÖGWT wird einen fairen, auf Sachthemen beschränkten 
Wahlkampf führen. Es geht darum, das Gemeinsame über 
das Trennende zu stellen. Deshalb haben wir nicht vor, Ih-
nen, werte Kollegen, Ihre kostbare Zeit damit zu stehlen, Sie 
an einer peinlichen, vor Polemik triefenden Auseinanderset-
zung, Zeuge werden zu lassen. Dafür stehe ich und darauf 
gebe ich Ihnen mein Wort. ■

Damit alle profitieren
KLAUS HÜBNER über Befugnisse, Verschwiegenheit und Fair Play.

Sie können versichert sein, 
dass wir alles tun, um sicher-

zustellen, dass es keine  
weiteren Befugnisse ohne 

Befähigungsnachweis gibt.  
Ein Parallelberuf zum Steuer-

beraterberuf ist unfair und  
kann nicht im Interesse der 

Finanzverwaltung sein.

Herausfordernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen beinhalten auch viele Chancen für die Zukunft. 
Erste Bank und Sparkassen bieten Wirtschaftstreuhändern besonders fl exible Finanzierungslösungen. Legen Sie mit 
gezielten Investitionen einen Grundstein für Ihre Zukunft. Ein erster Schritt: Wir zeigen Ihnen, wie Sie das aktuelle Zins-
niveau optimal nutzen und sich dabei gegen steigende Zinsen absichern können. Mehr über Ihren maßgeschneiderten 
Finanzierungsmix erfahren Sie bei den Kundenbetreuern für Freie Berufe von Erste Bank und Sparkassen.

Informationen aus erster Hand: 
Ein Wirtschaftstreuhänder, 
der jetzt investiert, verschafft sich 
einen Vorsprung für die Zukunft.

www.erstebank.at   www.sparkasse.at
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Die härtere Gangart der Finanzverwaltung, die nicht 
enden wollenden Diskussionen rund um die Be-

rufsbefugnisse in unserer Branche und ein langsam be-
ginnender Kammer-Wahlkampf, der leider nicht frei von 
Polemiken bleiben wird. Selten war es so wichtig, sachlich 
zu bleiben – für unseren Berufsstand und die Kollegen-
schaft. Nur in einem Klima des Fair Play lassen sich Rah-
menbedingungen für uns und durch uns verbessern und 
wichtige Ziele durchsetzen. In diesem Sinn stehen wir 
weiter für Service an unseren Mitgliedern. 

Welche steuerlichen Neuerungen auf uns im nächsten Jahr 
zukommen, damit hat sich Kollege Hubert W. Fuchs be-
schäftigt und alle dafür notwendigen Fakten zusammenge-
tragen. Lesen Sie ab Seite 10 den Schwerpunkt, ein Arbeits-
behelf liegt bei. 

Der Praxis-Beitrag beschäftigt sich in der aktuellen Ausgabe 
mit Mietobjekten und Walter Stingl klärt den steuerlichen 
Unterschied zwischen Instandhaltung und Instandset-
zung (Seite 16). Wie man zu hervorragenden Mitarbeitern 
kommt, die sich den oft komplexen Sachverhalten unserer 
Branche täglich gerne stellen, erklärt uns Günther Tengel 
von Jenewein & Partner. Er ist übrigens überzeugt, dass die 
Human Resources heute zum entscheidenden Faktor für 
den Wettbewerb geworden sind. Lesen Sie seinen Softskill-
Artikel zum Thema auf Seite 32.

Unsere Experten aus den einzelnen Sparten (WP, BIBU 
und Berufsanwärter) haben sich wieder mit aktuellen The-
men auseinandergesetzt. Herbert Houf mit dem neuen 
Vertrag zwischen Aufsichtsrat und Abschlussprüfer (Seite 
25), Regina Karner mit Kindern als Absetzposten (Seite 24) 
und Katharina Drexler mit der Zulassung und dem Ablauf 
des Stb-Prüfungsverfahrens (Seite 26). Unser geschätzter 
Kollege Karl E. Bruckner erläutert uns zum Schluss in sei-
ner „Bilanz“, warum Österreich nicht mehr länger auf der 
Liste der Steueroasen steht (Seite 29). 

Bleibt mir noch, Ihnen Frohe Weihnachten und alles 
Gute für 2010 zu wünschen!

Herzlichst,
Ihr Klaus Hübner
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Es geht um uns!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

55/2009

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Tel: 01/531 61-100, Fax: 01/531 61-455, 
E-Mail an bestellen@manz.at
MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, 

Kohlmarkt 16, 1014 Wien FN 124 181w I HG Wien  

... ist mehr als nur eine Zeitschrift, sie ist ein spezielles Premium-
Informationspaket, das allen Beteiligten nachhaltige Sicherheit 
bieten wird.

Dr. Heinrich Weninger
(Mitglied der Geschäftsführung Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank AG)

Die Fachzeitschrift für österreichisches und

liechtensteinisches Stiftungsrecht – aktuelle 

Experteninformation von höchster Qualität!

Rechtsgebiete: 
�Österreichisches Stiftungsrecht

�Liechtensteinisches Stiftungsrecht

�Steuerrecht

Schriftleitung:

HR d OGH Univ.-Prof. Dr. Georg Kodek, LL.M.

Dr. Christian Ludwig
Univ.-Ass. Mag.Dr. Johannes Zollner

Neu: Die Privatstiftung
Nationales und internationales Stiftungsrecht

4 Hefte und ein Schwerpunktbuch jährlich.
Jahresabo EUR 298,– (inkl. Versand)

Überzeugen Sie sich, 
gerne senden wir Ihnen Heft 1 gratis zu!

Wenn Sie noch heuer für 2010 bestellen,

erhalten Sie auch Heft 2/2009 gratis!



Glückwunsch!
KOLLEGEN. Die ÖGWT gratuliert 

sehr herzlich!

GEBURTSTAGE
Margit Bläuel – 50 Jahre. Margit 
Bläuel aus Waidhofen an der Thaya feierte 
am 4. September ihren 50. Geburtstag. 
Neben ihrer Wirtschaftstreuhändertätigkeit 
ist sie ausgebildete Mediatorin und Coach. 
Sie ist verheiratet und hat einen Sohn. Ihre 
Freizeit verbringt sie mit Wandern, Radfah-
ren und Reisen. Die ÖGWT wünscht alles 
Gute.  

Beate Prigl – 50 Jahre. Auch für die 
Wienerin stand am 18. September der 50. 
Geburtstag an. Ihre Freizeit verbringt sie 
gerne mit ihrer Familie. Was sie sonst noch 
liebt: Kutschieren, Reiten, Tanzen, Skifah-
ren und Reisen. Alles Gute!

Thomas Neuhauser – 40 Jahre. 
Der Oberösterreicher aus Luftenberg ab der 
Donau feierte am 27. September seinen 40. 
Geburtstag. Er ist Gründer und Direktor 
des Whiskymuseums in Steyregg. Seine 
Hobbys sind Lesen und Reisen. Die ÖGWT 
gratuliert sehr herzlich.

Martin Schober – 40 Jahre. Der 
Waldviertler Martin Schober aus Eggenburg 
feierte am 3. Oktober seinen 40. Geburtstag. 
Beruflich ist er nicht nur in Österreich, son-
dern auch in Tschechien beratend tätig. Den 
nötigen Ausgleich zum Beruf bringt ihm 
das Familienleben, Sport und Kultur und 
Reisen. Die ÖGWT gratuliert sehr herzlich. 

Manfred Hergovits – 30 Jahre. 
Manfred Hergovits aus Antau feierte am 
30. September seinen 30. Geburtstag. Seine 
Passion ist der Sport: Laufen, Schwimmen, 
Radfahren, Tennis und Schifahren. Bewe-
gung ist ihm als guter Ausgleich zum Beruf 
sehr wichtig. Die ÖGWT gratuliert herzlich.

Michael Reimair – 30 Jahre. Auch 
für den Innsbrucker Michael Reimair stand 
am 21. Oktober der 30. Geburtstag an. 
Seine Leidenschaft ist ebenfalls der Sport: 
Skifahren, Laufen, Mountainbiken und 
Bergsteigen. Die ÖGWT wünscht alles 
Gute.

NEUIGKEITEN UND AKTUELLE MELDUNGEN AUS DER FINANZWELT
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Rechtsformen 
in Schloss Pichlarn   
PRAXIS. Fortbildung für Steuerberater

Welche Rechtsform ist die richtige für meinen Klienten? 
Wann haften Gesellschafter und Geschäftsführer persön-

lich? Wie sieht die Sozialversicherung bei den einzelnen Rechts-
formen aus? Welche Steuerlast trifft die einzelnen Rechtsformen? 
Fragen, die die Klienten immer wissen wollen. Beim Intensiv-
seminar erhalten Sie alle Antworten zu den Rechtsformen – aus 
rechtlicher, steuerrechtlicher, sozialversicherungsrechtlicher und 
betriebswirtschaftlicher Sicht. Nehmen Sie sich ein verlängertes 
Wochenende Zeit und fahren in die Obersteiermark, genießen 
die Natur dort ein bisschen und holen Sie sich alle praktischen 
Tipps zu den Rechtsformen. Nähere Details und Infos gibt Ih-
nen Sabine Kosterski, Tel. 0664/12 77 955 oder unter service@
oegwt.at. Das Intensivseminar in Schloss Pichlarn findet vom 
4.–5. März 2010 statt. 

 

Zum Anhören und Nachlesen
PRAXIS. Sie haben keine Zeit, ein Seminar zu besuchen? 

Oder Sie haben sich bei einer Tagung nicht alles gemerkt? 

Mit ÖGWT-Unterlagen und Audio-CDs können Sie sich fortbilden, wann immer 
Sie wollen und wie lange Sie wollen. Hier finden Sie alle aktuellen zum Bestellen. 
Unterlagen und Hör-CDs können Sie über die ÖGWT-Homepage unter www.
oegwt.at Rubrik „Seminarunterlagen“ bestellen oder im ÖGWT-Sekretariat Tel. 
01/3154545 Fax DW 33 oder per E-Mail: service@oegwt.at ordern.

} Umsatzsteuer Aktuelles und Spezialfragen 
 Euro 45,– (ÖGWT 35,–)
 Audio-CD Euro 80,– 
 (für ÖGWT-Mitglieder 70,–)
 Skript und Audio-CD Euro 120,– 
 (für ÖGWT-Mitglieder 100,–)
} Unternehmensplanung in 
 der Beratungspraxis 
 Euro 40,– (ÖGWT-Mitglieder 35,–)
 Audio-CD Euro 70,– 
 (für ÖGWT-Mitglieder 60,–)
 Skript und Audio-CD Euro 110,– 
 (für ÖGWT-Mitglieder 90,–)
} Personengesellschaften in der Beratungspraxis 
 unter Berücksichtigung der Steuerreform 2009
 Euro 40,– (ÖGWT-Mitglieder 35,–)
 Skript Euro 40,– (ÖGWT-Mitglieder 35,–)
 Audio-CD Euro 70,– (für ÖGWT-Mitglieder 60,–)
 Skript und Audio-CD Euro 110,– (für ÖGWT-Mitglieder 90,–)
} Arbeitsrecht, Sozialversicherung und Lohnsteuer – 
 was sollte der Steuerberater wissen?
 Skript Euro 35,– (ÖGWT-Mitglieder 30,–)
 Audio-CD Euro 70,– (für ÖGWT-Mitglieder 60,–)
 Skript und Audio-CD Euro 100,– (für ÖGWT-Mitglieder 80,–)
} Immobilien 2008 Zweifelsfragen 
 Skript Euro 35,– (für ÖGWT-Mitglieder 30,– )
 Audio-CD Euro 70,– (für ÖGWT-Mitglieder 60,–)
 Skript und Audio-CD Euro 100,– (für ÖGWT-Mitglieder 80,–)
} Unternehmensnachfolge im Familienbetrieb 
 Skript Euro 35,– (für ÖGWT-Mitglieder 30,– )
 Audio-CD Euro 70,– (für ÖGWT-Mitglieder 60,–)
 Skript und Audio-CD Euro 100,– (für ÖGWT-Mitglieder 80,–)
} Unternehmensgründung durch Jungunternehmer 
 Euro 30,– (für ÖGWT-Mitglieder 25,–)
 Skript Euro 30,– (für ÖGWT-Mitglieder 25,– )
 Audio-CD Euro 70,– (für ÖGWT-Mitglieder 60,–)
 Skript und Audio-CD Euro 90,– (für ÖGWT-Mitglieder 70,–)
} Gastronomie & Hotellerie mit Kalkulationen 
 Skript Euro 35,– (für ÖGWT-Mitglieder 30,– )
 Audio-CD Euro 70,– (für ÖGWT-Mitglieder 60,–)
 Skript und Audio-CD Euro 100,– (für ÖGWT-Mitglieder 80,–)
} Betriebswirtschaftliche Beratung 
 Skript Euro 35,– (für ÖGWT-Mitglieder 30,–)
 Audio-CD Euro 70,– (für ÖGWT-Mitglieder 60,–)
 Skript und Audio-CD Euro 100,– (für ÖGWT-Mitglieder 80,–)

5/2009 5/2009

Arbeitsbehelf 
Umsatzsteuer NEU 

Der Arbeitsbehelf Umsatzsteuer, der dem 
persaldo 04/2009 beigelegt war, musste neu 

aufgelegt werden. Auf S 6 hat sich leider ein Druck-
fehler eingeschlichen. Daher liegen dieser Ausgabe 
zwei Arbeitsbehelfe bei – der zur Coverstory und der 
korrigierte. Bitte verwenden Sie diesen Arbeitsbehelf 
Umsatzsteuer als Praxishilfe und vernichten Sie den 

ersten. Auf der Homepage ist bereits der korrigierte Arbeitsbehelf zu 
finden. Wir bitten alle Kolleginnen und Kollegen um Ihr Verständnis. 

UMSATZSTEUER IM WANDEL – 
NEUERUNGEN AB 1. JÄNNER 2010

} Dienstleistungsort
} Neue Meldepflichten
} Vorsteuerrückerstattung für EU-Unternehmer

Frohe 
Weihnachten!
Die ÖGWT wünscht allen Kolleginnen 

und Kollegen ein schönes Fest! 

FRÜH-
BUCHER-

BONUS 

BIS 5. FEBRUAR 2010

10%

Für unsere Klienten
TIPP. Der neue Klientenleitfaden 2010

Geben Sie Ihrem Klienten mehr, als er verlangt. Der Klientenleitfaden 
ist ein günstiges Marketinginstrument, welches die Klientenbindung 

erhöht und sich sicher bezahlt macht. Einer der häufigsten Gründe für 
einen Steuerberaterwechsel ist zuwenig Information und dass sich der Klient 
als „Routinefall“ fühlt. Geben Sie ihm mit diesem persönlichen Klienten-
leitfaden das Gefühl, dass Ihr Klient für Sie wichtig ist. Die ÖGWT bietet 
Ihnen den Klientenleitfaden 2010 mit Ihrem individuellen Design an und 
das zu einem Vorteilspreis für ÖGWT-Mitglieder (ca. 20% Nachlass!).  
Der Klientenleitfaden enthält die wichtigsten Informationen, die der Klient 
wissen sollte. Es ist ein Auszug aus dem Leitfaden für Steuern & Sozial-
versicherung. 

Bestellen Sie für Ihre Klienten unter Angabe der Stückzahl den neuen 
Klientenleitfaden 2010. Wir machen Ihnen gerne ein Angebot. Bitte rufen 
Sie einfach unsere Generalsekretärin Mag. Sabine Kosterski unter  
0664/12 77 955 an oder schicken Sie uns eine E-Mail an service@oegwt.at.
      
  Netto-Preis für
Stück Netto-Preis ÖGWT-Mitglieder 
25 7,00 5,50
50 6,70 5,30
100 5,50 4,40
150 5,30 4,20
200 5,00 4,00
300 4,50 3,60
400 4,00 3,20
500 3,70 2,90
1000 3,00 2,40

Individuelles Design: 

EUR 100,- netto. 
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Willibald Cernko ist 53 Jahre alt und sein Leben lang 
im Bankengeschäft. Für einen, der es ganz nach oben 

geschafft hat, ist eine derart lückenlose Karriere selten, ur-
teilen Insider. „Beruflich ist mir noch kein kapitaler Fehler 
unterlaufen, sonst stünde ich nicht, wo ich bin“, sagte er 
unmittelbar nach seiner Ernennung im Mai dieses Jahres 
in einem Interview mit der Tageszeitung „Der Standard“. 
Als Nachfolger von Erich Hampel soll er künftig weniger 
zurückhaltend und viel entscheidungsfreudiger auftreten. 
Das will der Mutterkonzern UniCredit, dessen Vorstand 
Alessandro Profumo Willibald Cernko zum Chef gemacht 
hat. Harte Entscheidungen stehen an: Umstrukturierungen, 
das Geschäft mit dem Osten und über allem die Finanzkrise 
und der Vertrauensverlust, unter dem die Branche ganz be-
sonders leidet. Cernko hat schon einmal bei der Sanierung 
des Privatkundengeschäfts der Münchner Hypovereinsbank 
dem Mutterkonzern UniCredit bewiesen, was er alles drauf 
hat. Acht seiner Vorgänger scheiterten, erst Cernko brachte 
den Geschäftsbereich in die schwarzen Zahlen.

Der gebürtige Steirer weiß vor allem auch, was Kom-
munikation bedeutet. Jovial und verbindlich redet er gerne 
über sein Geschäft und ist deshalb ein beliebter Gesprächs-
partner für Analysten und Journalisten. „Ich bin so etwas 
wie der Chefverkäufer der Bank, für die ich arbeite“, hat er 
vor Jahren einmal in einem Interview mit der Süddeutschen 
Zeitung gesagt – und meint es immer noch. „Wir müssen 
deutlich mehr zuhören. Entscheidend ist, dass der Kunde 
verstanden und abgeholt wird“, sagt er. Wie das gehen soll, 
erzählt er in einer kleinen Anekdote aus dem eigenen Le-
ben. Denn auch er, Cernko, wird von seiner persönlichen 
Beraterin in der Bankfiliale betreut. Eines Tages, so erzählt 
er, hätte die ihn angerufen und gemeint, dass sein Konto-
stand auf dem Girokonto zu hoch sei und seine vier Kinder 
allesamt noch keine Bausparverträge hätten. Diese Art von 
„lebensbegleitender Aufmerksamkeit“ wäre für Cernko pro-
totypisch für gute Beratung. 

Weggefährten beschreiben Cernko – von seinen Freun-
den Willi genannt – als „hart, aber mit Charme“. Wenn er 
sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er es auch 
durch, sagen die, die ihn lange kennen. „Ich sage nur zwei-
mal bitte“, hat Cernko sogar selbst einmal gesagt.

Seine Durchsetzungskraft hat ihn das Leben gelehrt. 
Willibald Cernko, geboren 1956, war eines von insgesamt 
fünf Geschwistern und wuchs in Knittelfeld in bescheidenen 

Verhältnissen auf. Als er elf 
war, starb der Vater. Mit 17 
Jahren schmiss er die Schule, 
diente fünf Jahre beim Bun-
desheer, unter anderem auf 
den Golan-Höhen, und holte 
schließlich die HAK-Matura 
nach. 1983 begann er bei der 
südsteirischen Raiffeisenkasse 
in Obdach-Weißenkirchen, 
1985 kam er als Firmenkun-
denberater zur damaligen Cre-
ditanstalt nach Wien. Nach 
der Fusionierung mit der Bank 
Austria blieb er in der CA. 
Erst 2000 holte ihn Gerhard 
Randa in die Bank Austria, 
2003 in den Vorstand, um 
das Privatkundengeschäft in 
Österreich aufzubauen. Weil 
ihm das hervorragend gelang, 
wechselte er 2006 nach Mün-
chen, im Mai 2008 ging er 
nach Mailand ins Executive 
Commitee der UniCredit.

Dass ihn seine Rückkehr nach Wien besonders freut, hat 
unter anderem private Gründe. Willibald Cernko, Vater 
von vier Kindern, ist in zweiter Ehe mit der Konzertpianis-
tin Janinka Stancul verheiratet. So oft es geht, reist er ihr zu 
ihren Konzerten nach. Stancul hält es, nach eigener Aussage, 
mit dem Komponisten Jan Sibelius, der einst sagte: „Über 
Musik redet man mit Bankdirektoren. Künstler reden nur 
über Geld.“ Cernko ist mittlerweile Teilhaber des Platten-
labels col legno und er teilt mit seiner Frau die Liebe zu 
Pferden, ist sogar selbst Züchter. 

Cernko begreift sich selbst als Genussmensch. Er schwingt 
gerne den Kochlöffel, mag bodenständige Küche („Ich kann 
auch Schweinsbraten gut“) und bevorzugt burgenländische 
Rotweine. Seine Liebe zum Essen hat er offensichtlich sei-
nem Sohn Leonard vererbt, der 2006 von Gault Millau zum 
Koch des Jahres gekürt wurde und heute im Moskauer Lu-
xusrestaurant Jeroboam im Ritz-Carlton kocht. Vielleicht 
wird er ihn auf seinen Geschäftsreisen dorthin zukünftig 
öfter mal besuchen.    ■

Willibald Cernko 

heißt seit Oktober 

der neue Boss 

der Bank Austria.

Der Selfmade-Banker
PORTRÄT. Seit Oktober ist Willibald Cernko der neue Chef der Bank Austria. 

Seine altbewährte Devise: Kundenzufriedenheit muss Priorität haben. Von Karin Pollack
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Gewinnfreibetrag (GFB) ersetzt ab 2010 FBiG

Durch das StRefG 2009 erfolgt ab der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 2010 eine Ausweitung des Freibetrages für inves-
tierte Gewinne (FBiG) auf bilanzierende Unternehmen (nur 
betrieblich tätige natürliche Personen), eine Anhebung von 
10% auf 13% und ein Entfall des Investitionserfordernisses für 
Gewinne bis EUR 30.000. Der FBiG wird in „Gewinnfreibe-
trag“ (GFB) umbenannt und unterteilt sich in einen „Grund-
freibetrag“ und in einen „investitionsbedingten Gewinnfreibe-
trag“ (§ 10 EStG i.d.F. StRefG 2009). Der maximale GFB 
beträgt unverändert EUR 100.000 (3.900 + 96.100) im Ver-
anlagungsjahr pro Steuerpflichtigem. Pauschalierer können 
nur den Grundfreibetrag geltend machen (Details siehe Ka-
sten und Arbeitsbehelf).

Auslaufen des § 11a EStG ab 2010

Aufgrund der Ausweitung des GFB entfällt ab dem Veran-
lagungsjahr 2010 die begünstigte Besteuerung für nicht ent-
nommene Gewinne. Anstelle der siebenjährigen Beobachtung 

für eine etwaige Nachversteuerung gemäß § 11a Abs. 3 EStG 
i.d.F. StRefG 2009 kann optional eine Nachversteuerung aller 
vor dem Wirtschaftsjahr 2009 begünstigten und noch nicht 
nachversteuerten Beträge mit einem Steuersatz von 10% im 
Wirtschaftsjahr 2009 erfolgen. Wird von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, kann bereits für Gewinne des Wirtschafts-
jahres 2009 kein Hälftesteuersatz nach § 11a EStG mehr in 
Anspruch genommen werden (§ 124b Z 154 EStG i.d.F. 
StRefG 2009).

Spenden

Durch das StRefG 2009 wurden Spenden an bestimmte 
mildtätige Vereine und Einrichtungen sowie Einrichtungen, 
die Entwicklungs- oder Katastrophenhilfe betreiben oder für 
solche Zwecke Spenden sammeln, steuerlich absetzbar (§ 4a Z 
3 und 4, § 18 Abs. 1 Z 8, § 124b Z 152 EStG i.d.F. StRefG 
2009). Daneben bleiben Spenden (z.B. an wissenschaftliche 
Vereine, Museen etc.) unter den gleichen Voraussetzungen 
wie bisher auch weiterhin absetzbar. Einen Überblick zu den 
Spendenlisten finden Sie im Arbeitsbehelf.

Arbeitgeberzuschuss für die Kinderbetreuung

Ab 1.1.2009 sind Zuschüsse des Arbeitgebers für die Betreuung 
von Kindern bis höchstens EUR 500 pro Kind und Kalender-
jahr unter bestimmten Voraussetzungen lohnsteuerfrei (§ 3 
Abs. 1 Z 13 lit b EStG i.d.F. StRefG 2009). Die Steuerfreiheit 
liegt nur dann vor, wenn der Arbeitgeber allen Arbeitnehmern 
oder bestimmten Gruppen von Arbeitnehmern diesen Vorteil 
einräumt. Begünstigtes Kind ist eines nach § 106 Abs. 1 EStG, 
für das dem Arbeitnehmer selbst der Kinderabsetzbetrag (§ 
33 Abs. 3 EStG) für mehr als sechs Monate im Kalenderjahr 
zusteht und welches zu Beginn des Kalenderjahres das zehnte 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Der Kinderabsetzbetrag 
steht nur dann zu, wenn sich das Kind ständig im Inland/
EU/EWR/Schweiz aufhält. Die Kinderbetreuung hat in einer 
öffentlichen bzw. privaten institutionellen Kinderbetreuungs-
einrichtung oder durch eine „pädagogisch qualifizierte Person“ 
(ausgenommen haushaltszugehörige Angehörige) zu erfolgen.

Der Zuschuss wird direkt an die Betreuungsperson, direkt 
an die Kinderbetreuungseinrichtung oder in Form von Gut-
scheinen (analog der Essenbons) geleistet, die nur bei insti-
tutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen eingelöst werden 
können. Zuschüsse, die direkt an den Arbeitnehmer in Geld 
ausgezahlt werden, sind immer steuerpflichtiger Arbeitslohn!

Der Zuschuss ist nicht sv-beitragspflichtig und unterliegt 
nicht der Kommunalsteuer bzw. der DB-Pflicht. Kinderbetreu-
ungszuschüsse an freie Dienstnehmer sind nicht steuerbefreit.

Trotz der anhaltenden Wirtschaftskrise gab es aus steu-
erlicher Sicht für das Jahr 2009/2010 zum Teil er-

freuliche Entwicklungen wie z.B. die Reform des Einkom-
mensteuertarifs, die Neukonzeption des FBiG in Form des 
Gewinnfreibetrages (ab 2010), die Ausweitung der Abzugs-
fähigkeit von Spenden, die Beteiligungsertragsbefreiung für 
EU/EWR-Portfoliodividenden etc. Im Folgenden werden 
die wichtigsten Neuerungen des Steuerjahres 2009/2010 – 
insbesondere durch das StRefG 2009 und das BBG 2009 
– überblicksartig dargestellt. 

Abschließend wird ein Ausblick auf das Steuerjahr 
2010 vorgenommen. Nützliche Übersichten zum Steuer- 
und Soziaversicherungsrecht finden sich im beiliegenden 
 Arbeitsbehelf, den Dr. Stefan Steiger mitgestaltet hat. Wei-
ters finden Sie im Arbeitsbehelf zahlreiche Steuertipps von 
Dr. Verena Trenkwalder.

1. EStG

Neuer Einkommensteuertarif ab 2009

Durch das StRefG 2009 wurde der Einkommensteuertarif 
rückwirkend ab 1.1.2009 reformiert (Details im Arbeitsbe-
helf).

Vorzeitige AfA in 2010/2011

Für Anschaffungen/Herstellungen begünstigter körperlicher 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens im Zeitraum 1.1.2009 
bis 31.12.2010 kann eine 30%ige vorzeitige Absetzung für Ab-
nutzung (inkl. der „Normal-AfA“) geltend gemacht werden (§ 
7a EStG i.d.F. KBG 2009). Insbesondere für Pkws/Kombis, 
Gebäude/Mieterinvestitionen und gebrauchte Wirtschaftsgü-
ter steht keine vorzeitige AfA zu. Eine Abschreibung von mehr 
als 100% der Anschaffungs- und Herstellungskosten ist nicht 
möglich.
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GEWINNFREIBETRAG (GFB) AB 2010

 Grundfreibetrag Investitionsbedingter 
  Gewinnfreibetrag 
Bemessungsgrundlage Gewinn bis EUR 30.000 Gewinn
für Gewinnfreibetrag  > EUR 30.000 bis
  rd. EUR 769.231
Investitionserfordernis Nein Ja
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Kinderbetreuungskosten als außergewöhnliche Belastung

Aufwendungen für die Kinderbetreuung sind bis zum Ende 
des Kalenderjahres, in dem das Kind i.S.d. § 106 Abs. 1 oder 
2 EStG das zehnte Lebensjahr (sechzehnte Lebensjahr bei er-
höhter Familienbeihilfe) vollendet, als außergewöhnliche Be-
lastung – maximal EUR 2.300 pro Kind und Kalenderjahr – 
ohne Selbstbehalt zu berücksichtigen (§ 34 Abs. 9 EStG i.d.F. 
StRefG 2009); das Kind muss sich ständig im Inland/EU/
EWR/Schweiz aufhalten.

Die Kinderbetreuung hat in einer öffentlichen bzw. priva-
ten institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung oder durch 
eine „pädagogisch qualifizierte Person“ (ausgenommen haus-
haltszugehörige Angehörige) zu erfolgen.

Absetzbar sind Kinderbetreuungskosten, die von folgenden 
Personen geleistet werden:
} Person, der der Kinderabsetzbetrag für dieses Kind für 

mehr als sechs Monate im Kalenderjahr zusteht, bzw. des-
sen (Ehe-)Partnerin (Kind i.S.d. § 106 Abs. 1 EStG);

} von der unterhaltsverpflichteten Person (z.B. geschiedener 
Elternteil), wenn ihr der Unterhaltsabsetzbetrag für mehr 
als sechs Monate im Kalenderjahr zusteht (Kind i.S.d.  
§ 106 Abs. 2 EStG).
Wird die Begünstigung von beiden Elternteilen in An-

spruch genommen, ist auch in diesem Fall der Betrag mit 
EUR 2.300 pro Kind limitiert. Nach allgemeinen Grund-
sätzen kann jeder Steuerpflichtige die von ihm getragenen 
Kosten steuerlich geltend machen. Bei der Beurteilung der 
Frage, wer die Kosten getragen hat, haben die Finanzämter 

den Angaben der Steuerpflichtigen zu folgen, sofern der Ge-
samtbetrag der Ausgaben den Höchstbetrag von EUR 2.300 
pro Kind nicht übersteigt. Wird der Betrag überschritten und 
besteht zwischen den Elternteilen kein Einvernehmen über 
die Aufteilung der gezahlten Kinderbetreuungskosten inner-
halb des Höchstbetrages, ist dieser nach dem Verhältnis der 
Kostentragung aufzuteilen.

Steuerfreie Zuschüsse des Arbeitgebers für die Betreuung 
von Kindern kürzen nicht den Höchstbetrag von EUR 2.300 
pro Kind und Kalenderjahr. Soweit Betreuungskosten durch 
steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse abgedeckt sind, steht dem 
Steuerpflichtigen keine außergewöhnliche Belastung zu.

Die Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten als 
außergewöhnliche Belastung ist erstmals für das Jahr 2009 
möglich.

Zusätzlich zu § 34 Abs. 9 EStG i.d.F. StRefG 2009 ist die 
Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten als außerge-
wöhnliche Belastung mit Selbstbehalt (z.B. Berücksichtigung 

der Kosten von Alleinerziehenden für schulpflichtige Kinder) 
nach den (bisherigen) allgemeinen Grundsätzen weiterhin 
möglich.

Erhöhung des Kinderabsetzbetrages und des 

Unterhaltsabsetzbetrages

Der monatliche Kinderabsetzbetrag, der gemeinsam mit der 
Familienbeihilfe ausbezahlt wird, wurde ab Jänner 2009 von 
EUR 50,90 auf EUR 58,40 erhöht (§ 33 Abs. 3 EStG i.d.F. 
StRefG 2009). Im Gegensatz zur Familienbeihilfe, welche 13 
Mal zur Auszahlung gelangt, wird der Kinderabsetzbetrag nur 
12 mal ausbezahlt. Analog dazu wurde auch der Unterhaltsab-
setzbetrag erhöht. Der Unterhaltsabsetzbetrag beträgt ab Jän-
ner 2009 für das erste Kind EUR 29,20, für das zweite Kind 
EUR 43,80 und für jedes weitere Kind EUR 58,40 monatlich 
(§ 33 Abs. 4 Z 3 EStG i.d.F. StRefG 2009).

Einführung eines Kinderfreibetrages

Ab der Veranlagung für das Kalenderjahr 2009 wurde ein jähr-
licher Kinderfreibetrag in der Höhe von EUR 220 pro Kind 
eingeführt (§ 106a EStG i.d.F. StRefG 2009). Der Kinder-
freibetrag steht für Kinder i.S.d. § 106 Abs. 1 oder 2 EStG 
zu, die sich ständig im Inland/EU/EWR/Schweiz aufhalten. 
Machen beide Elternteile den Kinderfreibetrag geltend, steht 
je Elternteil ein Freibetrag von 60% – also EUR 132 – zu.  
Der Kinderfreibetrag mindert die steuerliche Bemessungs-
grundlage und kann nur im Wege der Veranlagung geltend 
gemacht werden (Details im Arbeitsbehelf).

Sonstiges

} Erhöhung des als Sonderausgabe absetzbaren Kirchenbei-
trages von EUR 100 auf EUR 200 (ab 2009);

} Auslaufen der Steuerbegünstigung des § 3 Abs. 1 Z 15  
lit c EStG für nicht übertragbare (handelbare) Stock Opti-
ons (letztmalig für Optionen, die vor dem 1.4.2009 einge-
räumt wurden (§ 124b Z 151 EStG);

} In § 67 Abs. 1 EStG wurde der für das Jahressechstel maß-
gebliche Betrag, ab dem eine Besteuerung der sonstigen Be-
züge entfällt, von EUR 2.000 auf EUR 2.100 angehoben. 
Diese Erhöhung hat weiters Auswirkungen auf die Neube-
rechnung bei der Aufrollung (§ 77 Abs. 4 EStG) und bei 
der Veranlagung (§ 41 Abs. 4 EStG).

Höchstpersönliche Tätigkeiten

Nach Rz 104 EStR 2000 sind Vergütungen für höchstpersön-
liche Tätigkeiten ab 1.7.2009 demjenigen zuzurechnen, der 
die Leistung persönlich erbringt. Allgemein soll sich Rz 104 
EStR 2000 nur auf „zwischengeschaltete“ Kapitalgesellschaf-
ten erstrecken, bei denen die Kapitalgesellschaft über keinen 
eigenständigen, sich von der natürlichen Person abhebenden, 
geschäftlichen Betrieb verfügt und selbst die Marktchancen 
nicht nutzen kann. Dies ist in der Regel bei Vergütungen 
für höchstpersönliche Tätigkeiten der Fall (z.B. Schriftstel-
ler, Vortragende oder „Drittanstellung“ von Vorständen). 
Solche höchstpersönlichen Tätigkeiten liegen z.B. auch bei 
einem Stiftungsvorstand oder Aufsichtsrat vor (vgl. UFS Linz 
16.12.2008, RV/0237-L/04). Da bei der Konzerngestellung 
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Das „Familienpaket“ besteht aus der Anhebung des 

Kinderabsetzbetrages und des Unterhaltsabsetzbetrages, 

der Einführung eines neuen Kinderfreibetrages, der 

steuerlichen Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten 

und der Möglichkeit eines sozialversicherungs- und 

steuerfreien Arbeitgeberzuschusses.

das Anstellungsverhältnis des Vorstandes nicht zu einer „zwi-
schengeschalteten“ Kapitalgesellschaft besteht, erfolgt keine 
direkte Zurechnung allfälliger Vergütungen zum Vorstand 
(vgl. Salzburger Steuerdialog 2009, KöSt UmgStRe).

2. KStG

Beteiligungsertragsbefreiung für EU/EWR-

Portfoliodividenden

Mit dem BBG 2009 wurde in Reaktion auf das VwGH-
Erkenntnis vom 17.4.2008 (2008/15/0064) die „nationale“ 
Beteiligungsertragsbefreiung nach § 10 Abs. 1 KStG um Be-
teiligungserträge von Portfoliobeteiligungen an EU/EWR-
Körperschaften erweitert (siehe § 10 Abs. 1 Z 5 und 6 KStG 
i.d.F. BBG 2009), sofern diese nicht unter die internationale 
Schachtelbeteiligung i.S.d. § 10 Abs. 2 KStG fallen. Im Ergeb-
nis führt die Neufassung des § 10 Abs. 1 KStG zu einer Gleich-
stellung von Portfoliobeteiligungen an Körperschaften aus EU-
Mitgliedstaaten und aus bestimmten EWR-Staaten (derzeit 
nur Norwegen; umfassende Amts- und Vollstreckungshilfe 
erforderlich!) mit inländischen Portfoliobeteiligungen.

Die Neuregelung ist nach § 26c Z 16 lit b KStG i.d.F. 
BBG 2009 auf alle zum 18.6.2009 offenen Veranlagungen 
anzuwenden.

Beteiligungserträge aus Portfoliobeteiligungen (insbeson-
dere Beteiligungsausmaß von < 10%) an Körperschaften, die 
nach dem Recht eines Drittstaats oder eines EWR-Staates 
ohne umfassende Amts- und Vollstreckungshilfe (Island, 
Liechtenstein) gegründet sind, bleiben weiterhin von der Steu-
erbefreiung ausgeschlossen.

Verlustverrechnung bei wirtschaftlichem 

Ausscheiden ausländischer Gruppenmitglieder

Für Zwecke der Nachversteuerung bei ausländischen Grup-
penmitgliedern wurde durch das BBG 2009 dem tatsächli-
chen Ausscheiden ein „wirtschaftliches Ausscheiden“ gleich-
gestellt (§ 9 Abs. 6 Z 6 vorletzter Satz KStG i.d.F. BBG 2009). 
Durch Gestaltungsmaßnahmen (wirtschaftliche Aushöhlung 
des ausländischen Gruppenmitgliedes unter Weiterführung 
als „Mantelgesellschaft“) konnte die Nachversteuerung bisher 
vermieden werden. Die Bestimmung ist erstmals auf ein wirt-
schaftliches Ausscheiden nach dem 30.6.2009 anzuwenden 
(§ 26c Z 16 lit a KStG i.d.F. BBG 2009).

3. UStG

Mehrwertsteuerpaket 2010

Durch das BBG 2009 wurde das UStG mit Wirkung 1.1.2010 
in zahlreichen Punkten geändert. In der Folge werden die wich-
tigsten Neuerungen überblicksartig zusammengefasst:
} Eigenständige Definition des unternehmerischen und 

des nichtunternehmerischen Leistungsempfängers (vgl  
§ 3a Abs. 5 UStG i.d.F. BBG 2009) für die Anwendung der 
Leistungsortregelungen.

} Sonstige Leistungen an Unternehmer („B2B“) werden 
grundsätzlich am Empfängerort (neue Generalklausel  
§ 3a Abs. 6 UStG i.d.F. BBG 2009) bewirkt. Eine Verla-
gerung des Leistungsortes durch UID ist daher nicht mehr 
vorgesehen.

} Sonstige Leistungen an Nichtunternehmer („B2C“) wer-
den weiterhin am Unternehmerort (§ 3a Abs. 7 UStG 
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über FinanzOnline bis zum Ablauf des auf den Kalender-
monat (Meldezeitraum) folgenden Kalendermonats zu 
erfolgen. Bei vierteljährlichen Voranmeldungszeiträumen 
hat diese Übermittlung bis zum Ablauf des auf das Kalen-
dervierteljahr (Meldezeitraum) folgenden Kalendermonats 
zu erfolgen. Dadurch verkürzt sich leider die Frist für die 
Übermittlung der ZM um ca. zwei Wochen. Laut BMF ist 
die Änderung aufgrund der zwingenden Umsetzung der 
EU-Richtlinie 2008/117/EG (Art. 1 Punkt 3) nötig. An-
zuwenden ist die Bestimmung erstmals auf Meldezeiträu-
me, die nach dem 31.12.2009 beginnen.

Faxrechnungen

Durch eine (bevorstehende) Änderung der Rz 1564 UStR 
2000 können Rechnungen bis zum Ende des Jahres 2010 
weiterhin mittels Fernkopierer (Telefax) übermittelt wer-
den.

4. StiftEG

Die Änderung in § 1 Abs. 5 StiftEG i.d.F. BBG 2009 
dient der Klarstellung, dass Schulden und Lasten, die 
mit gestiftetem Vermögen in Zusammenhang stehen, die 
Steuerbemessungsgrundlage (z.B. dreifacher Einheitswert 
bei Grundstücken) nicht in größerem Umfang vermindern 

können, als der steuerliche Wert des mit den Schulden und 
Lasten in Zusammenhang stehenden Vermögens beträgt.

5. KommStG, FLAG

Freie Dienstnehmer

Mit dem BBG 2009 erfolgte im Bereich der Kommunalsteuer 
und des Dienstgeberbeitrages zum FLAF (DB) eine Gleichstel-
lung zwischen echten und freien Dienstnehmern (siehe § 2 lit 
a KommStG und § 41 Abs. 2 FLAG); die Arbeitslöhne der 
freien Dienstnehmer sind demnach – so wie die Arbeitslöhne 
der echten Dienstnehmer und der an Kapitalgesellschaften be-
teiligten Personen i.S.d. § 22 Z 2 EStG – kommunalsteuer-
pflichtig (3%) und DB-pflichtig (4,5%). Die Neuregelung tritt 
mit 1.1.2010 in Kraft (§ 16 Abs. 10 KommStG und § 55 Abs. 
14 FLAG). Ist das Unternehmen Mitglied der Wirtschaftskam-
mer, so unterliegen die Arbeitslöhne auch dem Dienstgeberzu-
schlag (rund 0,4% – abhängig vom Bundesland).

Aufwandersätze/Kostenersätze

Bezüge, die eine GmbH ihrem Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer als Vergütung der bei ihm angefallenen Betriebsausgaben 
gewährt (z.B. Reisespesen, Telefonkosten), sind lohnneben-
kostenpflichtig (siehe § 5 Abs. 1 lit a KommStG, § 41 Abs. 3 
FLAG; VwGH 4.2.2009, 2008/15/0260; UFS 13.11.2007, 
RV/0166-I/06 und UFS 26.3.2009, RV/0562-K/08).

6. Ausblick 2010

Aller Voraussicht nach wird es im Laufe des Jahres 2010 zur 
Einführung des „Advance Ruling“ kommen. Derzeit (Stand: 
November 2009) befinden sich folgende Gesetze in Begut-
achtung:
} Rechnungslegungsrechts-Änderungsgesetz 2010 (RÄG 

2010);
} Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010 (AVOG 

2010) und Durchführungsverordnung des AVOG 2010: 
Neuordnung der Zuständigkeitsregelungen in Abgabensa-
chen;

} Abgabenänderungsgesetz 2009 (AbgÄG 2009): Verlänge-
rung der bis 31.12.2009 geltenden Sätze für Pendlerpau-
schale und Kilometergeld bis 31.12.2010, Verlängerung 
des Pendlerzuschlages bis 31.12.2010 etc.

Der Entwurf des RÄG 2010 enthält zwei Kernpunkte:
} Anhebung des für die Rechnungslegungspflicht fest-

gelegten Schwellenwertes von EUR 400.000 auf EUR 
700.000 (qualifizierte Überschreitung: Anhebung von 
EUR 600.000 auf EUR 1.000.000);

} Beseitigung diverser Bewertungswahlrechte im UGB; die 
Änderungen betreffen folgende Bereiche:

 } Aufwendungen für das Ingangsetzen und 
  Erweitern eines Betriebes,
 } Mindestansatz der Herstellungskosten,
 } entgeltlich erworbener Geschäfts(Firmen)wert,
 } Abschreibung des Umlaufvermögens,
 } Zuschreibungen,
 } Unterschiedsbetrag infolge einer Konsolidierung.
Details zum RÄG 2010 finden Sie im Arbeitsbehelf. ■

i.d.F. BBG 2009) bewirkt. Darüber hinaus gibt es z.T. 
Änderungen im Bereich der speziellen Leistungsortrege-
lungen (siehe § 3a Abs. 8 bis 15 UStG i.d.F. BBG 2009).

} Ab 1.1.2010 sind sonstige Leistungen in der ZM zu er-
fassen, für die die Steuerschuld auf den Empfänger zwin-
gend übergegangen ist. Das sind sonstige Leistungen 
eines inländischen Unternehmers, deren Leistungsort 
nach der Generalklausel für unternehmerische Leistungs-
empfänger (§ 3a Abs. 6 UStG i.d.F. BBG 2009 bzw. die 
entsprechende Bestimmung des anderen Mitgliedstaates) 
in das übrige Gemeinschaftsgebiet fällt und bei denen 
die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger aus dem 
übrigen Gemeinschaftsgebiet übergeht (entsprechend  
§ 19 Abs. 1 zweiter Satz UStG i.d.F. BBG 2009). Achtung! 
Die Angaben sind für den Meldezeitraum zu machen, in 
dem die steuerpflichtige sonstige Leistung ausgeführt wird 
(Art. 21 Abs. 7 letzter Satz UStG i.d.F. BBG 2009); auf 
die Ausstellung der Rechnung kommt es nicht an!

} Das Verfahren der Vorsteuererstattung für nicht im Inland 
ansässige Unternehmer wird mit Wirkung 1.1.2010 neu 
geregelt (§ 21 Abs. 9 und 11 UStG i.d.F. BBG 2009).

} Anhebung der Umsatzgrenze für quartalsweise Voran-
meldungen von EUR 22.000 auf EUR 30.000 (§ 21 Abs. 
2 UStG i.d.F. BBG 2009).

Eine Übersicht zum „Leistungsort Neu“ finden Sie im bei-
liegenden Arbeitsbehelf. Details zum „Mehrwertsteuerpaket 
2010“ enthält der Arbeitsbehelf im persaldo 04/2009.

Vorsteuerrückerstattung in der EU ausschließlich 

über FinanzOnline

Ab 1.1.2010 müssen im Inland ansässige Unternehmer 
Anträge auf Erstattung von Vorsteuerbeträgen in einem 
anderen Mitgliedstaat (gemäß § 21 Abs. 11 UStG i.d.F. 
BBG 2009) nicht mehr im Mitgliedstaat der Erstattung, 
sondern zwingend elektronisch über FinanzOnline stellen. 
Für diese Anträge ist § 2 der FONErklV (Regelung über 
die Unzumutbarkeit) nicht anzuwenden, weshalb diese nur 
über FinanzOnline eingebracht werden können. Im übri-
gen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer müssen 
ab 1.1.2010 den Antrag auf Erstattung von Vorsteuern in 
Österreich ebenfalls elektronisch im jeweiligen Ansässig-
keitsstaat stellen. Eine direkte Antragstellung beim Finanz-
amt Graz-Stadt ist dann nur mehr für nicht im Gemein-
schaftsgebiet ansässige Unternehmer zulässig.

Fristverkürzung bei ZM (FinanzOnline)

Aufgrund einer Änderung der FONErklV hat die elektroni-
sche Übermittlung der Zusammenfassenden Meldung (ZM) 
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Rund um Haus und Wohnung 
SANIERUNG. Über die Abgrenzung zwischen Instandhaltungsaufwand und 

Instandsetzungsaufwand bei Vermietungen. Von Walter Stingl

Grundsätzlich können Aufwendungen zur Erhaltung eines 
Gebäudes ertragsteuerrechtlich Instandhaltung oder In-

standsetzung sein. Gravierende unterschiedliche steuerliche Kon-
sequenzen sind zu beachten.
} Instandhaltungsaufwand liegt vor, wenn es sich um laufende 

Reparaturarbeiten handelt, die nicht zu einem Austausch von 
wesentlichen Teilen eines Gebäudes führen, demnach nicht 
als Instandsetzungsaufwendungen anzusehen sind, somit
} laufende Wartungsarbeiten,
} Reparaturen, auch wenn diese nicht jährlich anfallen, wie 

z.B. Reparatur des Daches oder Reparatur der Heizung,
} Ausmalen des Stiegenhauses und der Räume,
} Anstreichen von Fenstern sowie Austausch einzelner 

Fensterflügel,
} Austausch von nicht wesentlichen Gebäudeteilen (einzel-

ner Fenster und Türen etc.),
} Anfärbeln der Fassade ohne Erneuerung des Außenver-

putzes,
} Ausbessern des Verputzes,
} Erneuerung von Gebäudeteilen infolge höherer Gewalt 

(z.B. bei Sturm- und Hagelschäden).
Instandhaltungsaufwand ist
} im Zeitpunkt der Zahlung (Abfluss) in voller Höhe 

abzuziehen
} oder – wenn der Aufwand nicht regelmäßig jährlich an-

fällt – auf Antrag gleichmäßig auf zehn Jahre zu verteilen.
} Instandsetzungsaufwand ist jener Aufwand, der nicht zum 

Anschaffungs- oder Herstellungsaufwand gehört und allein 
oder zusammen mit einem Herstellungsaufwand den Nut-
zungswert des Gebäudes wesentlich erhöht oder die Nut-
zungsdauer wesentlich (über 25%) verlängert.
Instandsetzungsaufwendungen für Wohngebäude sind

} zwingend auf zehn Jahre verteilt abzusetzen, so diese nicht 
bereits vorher mit Subventionen zu verrechnen waren.

Instandsetzungsaufwendungen für Büro- und Geschäftsgebäude 
können im Jahr der Bezahlung sofort abgesetzt werden. Auch in 
diesem Fall sind öffentliche Förderungen vorher gegenzuverrech-
nen. Die Einkommensteuerrichtlinien erwähnen als Instandset-
zungsaufwand u.a.:
} Austausch (mehr als 25% des Vermietungsobjektes) von
} Fenstern und Türen
} Dach und Dachstuhl
} Stiegen
} Zwischenwänden/Zwischendecken
} Unterböden (Estrich statt Holz etc.)
} Aufzugs- und Heizungsanlagen (z.B. Umstellung einer 

Zentralheizungsanlage von festen Brennstoffen auf Gas)
} Elektro-, Gas-, Wasser- und Heizungsinstallationen
} Sanitärinstallationen, auch mit Erneuerung der Bodenbe-

läge und Fliesen usw.
} Trockenlegung der Mauern bzw. Erneuerung des Außenver-

putzes mit Wärmedämmung.
} energiesparende Investitionen.
Nicht immer ist bei Beurteilung, ob Instandhaltungsaufwand oder 
Instandsetzungsaufwand vorliegt, von der gleichen Bezugsgröße 
auszugehen. Die Kriterien der „wesentlichen“ Nutzwerterhöhung 
bzw. „wesentlichen“ Nutzungsdauer-Verlängerung haben sich 
am Vermietungsobjekt zu orientieren. Bei Vermietung einer Ei-
gentumswohnung kann unterstellt werden, dass als Bezugsgröße 
die Wohnung angesetzt wird. Bei der Sanierung eines Zinshauses 
ist die Bezugsgröße das gesamte Vermietungsobjekt. Beispiel für 
die gegensätzliche Betrachtungsweise:
} Ein Vermieter einer Eigentumswohnung tauscht sämtliche 

Außenfenster seiner Wohnung aus. Es handelt sich um In-
standsetzungsaufwand, da er 100% der Fenster seiner Woh-
nung erneuert.

} Der Hauseigentümer eines Zinshauses tauscht oben genannte 
Fenster aus. Er wechselt sämtliche Fenster dieser Wohnung 
aus, was jedoch in Relation zu der Fensteranzahl des Gesamt-
objektes kein wesentlicher Umfang ist. Da die Nutzungsdau-
er des Gesamtobjektes durch den Austausch einiger weniger 
Fenster auch nicht verlängert wird, kann dieser Aufwand als 
Instandhaltungsaufwand angesehen werden.

Eine Differenzierung der Fenster nach der Größe oder ihrem 
Wert hat nach Ansicht des BMF (EStR 2000 Rz 6463) nicht 
zu erfolgen. Die 25%-Grenze ist grundsätzlich jahresbezogen zu 
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verstehen. Eine mehrjährige Betrachtung hat nur in Fällen zu er-
folgen, in denen vor Beginn der Sanierungsmaßnahmen das ge-
samte Ausmaß der geplanten Sanierung bereits feststeht und ein 
einheitlicher Auftrag zur Sanierung erteilt wird.

Herstellungsaufwand ist grundsätzlich aktivierungspflichtig 
(und auf die Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes abzuschrei-
ben). Die Einkommensteuerrichtlinien zählen u.a. folgende 
Aufwendungen dazu:
} Aufstockung eines Gebäudes
} Zusammenlegung von Wohnungen
} Erstmaliger Einbau von Zentralheizungen, Aufzugsanlagen
} Versetzung von Zwischenwänden
} Einbau von Badezimmern und WC (Kategorieanhebung)
} Einbau von Gebäudeteilen an anderen Stellen
Herstellungsaufwand kann bei der Einkunftsart Vermietung und 
Verpachtung (V+V) in folgenden Fällen, anstelle einer Absetzung 
für Abnutzung, über Antrag auf 15 Jahre verteilt abgeschrieben 
werden:
} Nützliche Verbesserungsaufwendungen im Sinne der §§ 3 bis 

5 des MRG: z.B. Aufzugseinbau, zentrale Waschküche usw. 
in Gebäuden, in denen die mietrechtlichen Verwendungsbe-
schränkungen für die Hauptmietzinse gelten.

} Öffentlich geförderte Sanierungsmaßahmen: mit Förderung 
nach dem Wohnhaussanierungsgesetz, dem Startwohnungs-
gesetz oder nach landesgesetzlichen Wohnhaussanierungsvor-
schriften.

} Denkmalschutzassanierungen: nach Maßgabe des § 19 Abs. 2 
des Denkmalschutzgesetzes.

Werden diese Aufwendungen mit Hilfe gesetzlich vorgese-
hener Mietenerhöhungen finanziert, können sie auch auf 
die kürzere Laufzeit der erhöhten Mieten verteilt werden, 
mindestens aber auf 10 Jahre. Ein Spezialthema ist noch die 
Zahlung des Vermieters für den ausziehenden Mieter gem. 
§ 10 MRG. Diese Zahlungen sind mindestens auf 10 Jahre 
verteilungspflichtig, können jedoch als Erhaltungsaufwand 
oft auch dem Instandhaltungsaufwand zugeordnet werden, 
daher einer Sofortabsetzung zugänglich. ■

Tipp: Bei einem Miethaus sollte darauf geachtet werden, in 

welchen Teilen des Hauses diese Investition getätigt wird. 

Auf eine entsprechende Dokumentation (Foto, Kostenvor-

anschläge, Fakturentrennung etc.) ist zu achten.

info@dvo.at · www.dvo.at

Gehört zu jedem guten Steuerberater.

Nur bei.

BEISPIEL
} In einem Wohnhaus sollen nach dem diesbezüglich erteilten Auftrag 80% aller 

Fenster in den Jahren 01 und 02 ausgetauscht werden. Unabhängig davon, 
wie viele Fenster in den einzelnen Jahren tatsächlich gewechselt werden bzw. 
welches Verhältnis sich daraus ergibt, liegt in jedem Jahr Instandsetzungsauf-
wand vor.

} In einem Wohnhaus werden bei Freiwerden einzelner Wohnungen die Fenster 
der jeweiligen Wohnung ausgetauscht. Sofern im jeweiligen Jahr insgesamt nicht 
mehr als 25% der Fenster ausgetauscht werden, liegt kein Instandsetzungsauf-
wand vor. Eine Zusammenfassung mehrerer Jahre hat zu unterbleiben.
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Die ÖGWT-
Servicecard 
 Was bringt sie? Was kostet sie?

DIE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN DER ÖGWT

30. Auflage 2010. 
324 Seiten. EUR 39,80 
ISBN 978-3-214-08055-6

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Tel: 01/531 61-100, Fax: 01/531 61-455, 
E-Mail an bestellen@manz.at
MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, 

Kohlmarkt 16, 1014 Wien FN 124 181w I HG Wien  

Einfach praktisch – 
RUF-Lohnsteuertabellen 2010

aktuell!

Hofbauer  

RUF-Lohnsteuertabellen 2010
30. Auflage

Die Neuauflage enthält alle Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht für die Lohnverrechnung 2010:

�  Sozialversicherungstabellen zur einfachen Beitragsgruppenermittlung

�   Tabellen zur centgenauen Ermittlung der täglichen und monatlichen Lohnsteuer sowie der Pensionsbezüge

�  Brutto-/Nettotabellen

Lassen Sie sich die für Sie kostenlosen Zusatzservices nicht entgehen: 

   

http://RUF-Lohnsteuer.manz.at
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Servicecard-Inhaber genießen Kostenvorteile bei vielen 
ÖGWT-Veranstaltungen und günstige Einkaufsbedin-

gungen bei vielen Kooperationspartnern. Außerdem können 
sie das Servicenetzwerk nutzen, den ÖGWT-Expertenpool, 
der ihnen Hilfestellung bei allen kniffligen Fragen des Be-
rufsalltags gibt. Und sollte es irgendetwas geben, wo Sie un-
sere Unterstützung brauchen, bitte rufen Sie uns einfach an. 

Rechnen Sie selbst nach! 

Auch im kommenden Jahr haben wir wieder interessante 
Veranstaltungen und Serviceprodukte zusammengestellt, aus 
denen Sie sich Ihr Fortbildungspaket auswählen können. 
Damit Sie aber nicht das Gefühl bekommen, dass Sie sich 
mit der Mitgliedschaft verpflichten, können Sie die Mit-
gliedschaft jederzeit mit einem formlosen Schreiben aufkün-
digen – ohne jegliche Fristen. 

Was sollten Sie über die ÖGWT sonst noch wissen?

Die Österreichische Gesellschaft der Wirtschaftstreuhänder 
ist das größte politisch unabhängige Interessens-Netzwerk 
für unseren Berufsstand. Interessen schützen und durchset-
zen, Wissen teilen und Kollegen und Kolleginnen unterstüt-
zen, dafür steht die ÖGWT.

Die besten Argumente für die ÖGWT-Servicecard:

Fit für die tägliche Praxis. 

Mit den Arbeitsbehelfen in unserer Zeitschrift persaldo, der 
Klifo, dem Gesetzbuch und der Bilanzierungscheckliste zu 
Jahresbeginn machen wir unsere Mitglieder fit für die täg-
liche Praxis. 

Sicher mit dem ÖGWT-Expertenpool. 

Knifflige Fragen lösen Sie gemeinsam mit unserem ÖGWT-
Experten und Sie haben eine sichere Lösung.

Sparen mit der ÖGWT. 

Bei den ÖGWT-Veranstaltungen und -Serviceprodukten, wie 
Skripten und Leitfaden, erhalten Mitglieder Preisnachlässe 
und Vorteile bei Kooperationspartnern. Die aktuellen Ange-
bote finden Sie auf unserer Homepage unter www.oegwt.at.

Schutz der Interessen und Befugnisse.

Jede Berufsgruppe hat ihre Interessen und ihre Befugnisse. 
Jeder kann sich die Befugnisse durch Prüfungen erwerben. 
Und deshalb schützen wir die erworbenen Befugnisse der 
Wirtschaftsprüfer, der Steuerberater und der Bilanzbuch-
halter. In der Öffentlichkeit setzen wir uns für ein starkes 
Lobbying für unsere Berufsgruppen ein. 

Netzwerken. 

Networking wird mehr und mehr ein Erfolgsfaktor für das 
Business. Die ÖGWT vernetzt Jung und Alt, Frauen und 
Männer, Klein und Groß, Spezialisten mit Generalisten, 
weil es uns wichtig erscheint, Kontakte zu knüpfen. Wir alle 
lernen voneinander. 

Was kostet die Servicecard?

Der Jahresbeitrag mit Stand Dezember 2009 beträgt 
für Wirtschaftstreuhänder EUR  90,–  
für Bilanzbuchhalter EUR  60,–    
für Berufsanwärter  EUR  0,–    
für die ersten drei Jahre nach 
KWT-Anmeldung, danach  EUR  30,–   
für Pensionisten, Ruhende EUR  30,–   
für Kapitalgesellschaften  EUR  360,–   
(wobei hier bis zu 5 Berufsangehörige die Vorteile  
der Mitgliedschaft in Anspruch nehmen können.) ■

Setzen Sie auf die ÖGWT-Service-
card und werden Sie Mitglied! 
SERVICE. Wenn Sie auf die ÖGWT setzen und Mitglied werden, erhalten Sie automatisch 

Ihre persönliche Servicecard, die Ihnen deutliche Kostenvorteile bei vielen ÖGWT-Veranstaltungen 

und -Serviceprodukten bringt.  

Was bringt die Servicecard im Jahr 2010?
   Ihre Ersparnis

Pro Monat erhalten Sie eine besondere Servicecardleistung: als Mitglied in Euro:

Jänner  Leitfaden Steuern & Sozialversicherung & Betriebswirtschaft 7
  Klienten- und Kollegeninformation                  30
  Seminar Lohnverrechnung 2010 30
Februar Gesetzbuch Steuerrecht 2010 für Mitglieder kostenlos 10
März Intensivseminar Schloss Pichlarn zu „Rechtsformen“ 60
April Netzwerken 
Mai Klifoseminar  20
Juni Fuschler Fachtagung zu „GmbH und Ges.-Geschäftsführer“ 60
  Betriebswirtschaftstagung zu Budgetierung von KMU´s 40
Juli Fachtagung zu „Privatstiftung“ 30
August ÖGWT-Aktion: Halber Mitgliedsbeitrag, volle Leistung 
September ÖGWT-Pörtschacher Fachtagung zu „Vermietung“ 60
Oktober ÖGWT-Wiener Fachtagung 50
November ÖGWT-Herbstseminar 40
  ÖGWT-BiBu-News 60
Dezember ÖGWT-Steuer-Update 20
  Netzwerken

Wenn Sie nur zwei bis drei Veranstaltungen in Anspruch nehmen, haben Sie den Mitgliedsbeitrag schon bezahlt. 
Und darüber hinaus gibt es noch vieles, was Ihnen die ÖGWT bieten kann. Also nützen Sie gleich zu Beginn des 
Jahres die ÖGWT-Mitgliedschaft, damit Sie als Mitglied alles ausnützen können. Setzen Sie auf die ÖGWT-
Servicecard – es zahlt sich für Sie wirklich aus!

Servicecard-Inhaber genießen Kostenvorteile bei vielen 
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Die Sommergespräche 2009   
ÖGWT. Praktische Unterstützung in der täglichen Arbeit, Wissen 

teilen und die Interessen der Kolleginnen und Kollegen schützen. Diese Zielsetzungen 

wurden bei den alljährlichen Sommergesprächen herausgearbeitet.

Rund 30 Vorstandsmitglieder sind der Einladung von  
ÖGWT-Präsident Klaus Hübner am 12. September ge-

folgt. Welche Themen werden das Jahr 2010 bestimmen? Wel-
che Veranstaltungen sind für den Berufsstand wichtig? Welchen 
zusätzlichen Service kann die ÖGWT noch anbieten? Wie kann 
die ÖGWT die Kolleginnen und Kollegen stärker vernetzen? 
Wie kann Wissen gebündelt werden, damit wir alle einen Mehr-
wert haben?  Welche Themen stehen mit der Zusammenarbeit 
mit der Finanz an? Zahlreiche Fragen lagen auf dem Tisch, die 
auf eine Antwort warteten. Es war ein herzliches, freundschaft-
liches und arbeitsintensives Zusammentreffen, bei dem vieles 
geklärt werden konnte. Auch das Wetter belohnte die Teilneh-
mer – am Nachmittag zeigten sich die ersten Sonnenstrahlen 
nach einer verregneten Woche. Eine Stärkung gab es wie jedes 
Jahr von der Gattin des Präsidenten, Karin Hübner, die die 
Vorstandsmitglieder mit Schmankerln aus der Wiener Küche 
verwöhnte. Ein herzliches Dankeschön an die Familie Hübner 

für die Gastfreundschaft und an 
alle Vorstandsmitglieder für das 
Kommen und die vielen Ideen.

Eine Bitte an 

unsere Mitglieder:  

Bitte teilen Sie uns unter  
service@oegwt.at mit oder ru-
fen Sie unsere Generalsekretärin 
Mag. Sabine Kosterski unter 
0664/12 77 955 an, was Sie sich 
von der ÖGWT für 2010 wünschen. Nur Sie können uns sa-
gen, was Sie bewegt, wofür wir uns für Sie einsetzen sollen und 
was für Sie wichtig ist. Welches Thema für eine Veranstaltung 
fehlt Ihnen? Welche Serviceleistung hätten Sie gerne von der 
ÖGWT? Wie können wir Ihnen helfen, Ihr Netzwerk aufzu-
bauen? Welchen Nutzen vermissen Sie?



Die diesjährige WP-Update-Veranstaltung fand am 
29.9.2009 im Austria Center Vienna in Wien statt und 

stand – wie in den letzten Jahren – unter dem Tagungsvor-
sitz der Kollegen WP Prof. Dr. Karl Bruckner und WP Mag. 
Gerhard Marterbauer, die auch für die Programmgestaltung 
und die Auswahl der Referenten verantwortlich zeichnen. 

Zu Beginn berichtete Kollege WP Mag. Christian Pajer 
über aktuelle Neuerungen und praktische Umsetzungspro-
bleme bei der Qualitätsprüfung. Er appellierte an die Kolle-
ginnen und Kollegen, sich rechtzeitig um die bis Ende 2010 
durchzuführende Peer-Review zu kümmern. IWP-Präsident 
WP Dr. Aslan Milla informierte in bekannt souveräner Art 
zum Thema Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und gab 
auf Basis des Entwurfes eines diesbezüglichen IWP-Fach-
gutachtens praxisnahe Beispiele zu aktuellen Fragen, wie 

z.B. zum Netzwerkbegriff. Die möglichen strafrechtlichen 
Konsequenzen, mit denen ein WP – wie aktuelle Fälle zei-
gen – konfrontiert werden kann, wurden anhand praktischer 
Beispiele sehr drastisch von Herrn StB RA Univ.-Prof. Dr. 
Gerald Toifl dargestellt. Nach der Mittagspause referierte 
Kollege WP Mag. Gerhard Prachner in einem sehr kurz-

weiligen und fulminanten Vortrag über den neuen Bestä-
tigungsvermerk. Der Vortrag zum Thema „IFRS-Update“ 
wurde wegen einer kurzfristigen Erkrankung des geplanten 
Vortragenden WP Mag. Walter Müller dankenswerterweise 
von Herrn Kollegen WP Mag. Maximilian Schreyvogl über-
nommen, der anschließend – gemeinsam mit WP Mag. Ger-
hard Marterbauer – auch über die Umsetzung des URÄG 
und den Stand des Enforcements in Österreich berichtete. 
Den Abschluss der Veranstaltung bildete der Bericht des 
Fachsenats für Unternehmensrecht und Revision, dessen 
Vorsitzende WP Mag. Gerhard Marterbauer, WP Mag. Hel-
mut Kerschbaumer, WP Mag. Helmut Maukner und WP 
Dr. Michael Heller über aktuelle Stellungnahmen und Fach-
gutachten ihrer Arbeitsgruppen berichteten. 

Eine umfangreiche Vortragsunterlage, die zusätzlich zu 
den Overheadfolien der Referenten noch die wesentlichen 
Gesetzesmaterialien, Fundstellen, Fachgutachten und Mus-
ter enthält, rundete diese professionelle Informationsveran-
staltung ab. Weitere Exemplare der Seminarunterlage kön-
nen zum Preis von EUR 50,–  inkl. USt und Versandkosten 
unter office@kollegeninfo.at bestellt werden.

„Die ÖGWT-Veranstaltung Update Wirtschaftsprüfung 
bietet genau das, was die Kolleginnen und Kollegen für ihre 
tägliche Arbeit brauchen“, freut sich Kollegin WP Mag. Eva 
Pernt, die für die Organisation und Abwicklung der Veran-
staltung verantwortlich zeichnet.  ■

NEWS AUS DER ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT DER WIRTSCHAFTSTREUHÄNDER

22 5/2009

Gratis Persaldo Kleinanzeigen
SERVICE. Für alle ÖGWT-Mitglieder

Sie suchen Personal, Räumlichkeiten, Kooperationspartner, Nachfolger 
oder eine Kanzlei? Sie haben Literatur oder Ähnliches anzubieten?  
Unsere Mitglieder haben die Möglichkeit, kostenlose Kleinanzeigen in 
Persaldo zu schalten.

Buchen Sie Ihre Kleinanzeige per E-Mail service@oegwt.at, per  
Fax 01/31 45 45-33 oder per Post an ÖGWT, Schönbrunnerstr. 222-
228/3/7.OG, 1120 Wien z. H. Frau Mag. Sabine Kosterski oder über 
unsere Homepage www.oegwt.at im Bereich Service.

Der Redaktionsschluss für die Kleinanzeigen 2010 ist immer 
4 Wochen vor Erscheinungstermin (ET):
Für persaldo 1/2010, ET 28. Februar 2010
Für persaldo 2/2010, ET 15. Mai 2010
Für persaldo 3/2010, ET 30. September 2010
Für persaldo 4/2010, ET 30. November 2010

Update WP 09
ÖGWT-KOLLEGENINFOSEMINAR. Die jährliche ÖGWT-Veranstaltung „Update Wirtschaftsprüfung“

ist inzwischen neben der IWP-Jahrestagung die größte Fortbildungsveranstaltung für den prüfenden 

Berufsstand, die gerne von vielen WP-Kolleginnen und -Kollegen zum Wissensupdate genutzt wird. 

Hier erfahren sie von exzellenten Experten aus der WP-Praxis an einem Tag alles Wichtige, was sich 

in der Wirtschaftsprüfung im letzten Jahr getan hat. 

Die ÖGWT-Veranstaltung Update Wirt-

schaftsprüfung bietet genau das, was die 

Kolleginnen und Kollegen für ihre tägliche 

Arbeit brauchen.



Mit der Steuerreform 2009 wurden vor allem Familien mit 
Kindern in drei Punkten gefördert:

} neuer Kinderfreibetrag
} neue (geänderte)  Absetzbeträge
} Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten

1. Neuer Kinderfreibetrag

Der Kinderfreibetrag beträgt pro Kind und Jahr EUR 220,–, 
wenn ein Elternteil den Freibetrag geltend macht. Wenn jedoch 
die Möglichkeit besteht, dass beide Elternteile diesen absetzen 
können, beträgt er für jedes Kind EUR 132,– und somit in 
Summe EUR 264,– pro Kind! Eindeutiger Vorteil für Doppel-
verdiener. Und: Je mehr Kinder, umso niedriger die Steuerbe-
messungsgrundlage.

2. Neue (geänderte) Absetzbeträge

Der Kinderabsetzbetrag wurde rückwirkend mit 1.1.2009 
von EUR 50,90 pro Kind und Monat auf  EUR 58,40 er-

höht. Dieser wird  mit der Familienbei-
hilfe ausbezahlt. Erhöht wurde der 
Unterhaltsabsetzbetrag. Dieser steht 
Vätern bzw. Müttern zu, die Ali-
mente bezahlen. Dieser Betrag  ver-

mindert die Steuerbemes-
sungsgrundlage 

und ändert 
sich folgen-
dermaßen: 
Für das er-

ste Kind von 
EUR 25,50 auf 

EUR 29,20 pro Mo-
nat. Für das zweite Kind 

von EUR 38,20 auf EUR 
43,80 pro Monat. Für das 

dritte und jedes weitere 
Kind von EUR 50,90 auf 
EUR 58,40 pro Monat. 

3. Absetzbarkeit von 

Kinderbetreuung

Auf diesen Punkt ha-
ben Familien lange 
gewartet! Die neu 

eingeführte Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten ist der 
Hit der Steuerreform. Aufwendungen für die Kinderbetreuung 
können bis zu einem Betrag von EUR 2.300,– pro Kind und 
Kalenderjahr unter folgenden Voraussetzungen als außerge-
wöhnliche Belastung ohne Selbstbehalt geltend gemacht wer-
den:
a) Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr (bei erhöhter Fa-

milienbeihilfe das 16. Lebensjahr)
b) Betreuung durch eine öffentliche oder private institutionelle 

Kinderbetreuungseinrichtung oder durch eine pädagogisch 
qualifizierte Person 

c)  Angabe der Versicherungsnummer des Kindes

Zu a) Das Kind darf zu Beginn des Kalenderjahres das 10. Le-
bensjahr (bei erhöhter Familienbeihilfe das 16. Lebensjahr) noch 
nicht vollendet haben und der Kinderabsetzbetrag (an die Fami-
lienbeihilfe gekoppelt) muss mehr als sechs Monate zustehen.

Zu b) Öffentliche oder private institutionelle Kinderbetreu-
ungseinrichtungen sind z. B.  Kindergärten, Kinderkrippen, 
Kindertagesheime, Ganztages- oder Halbtagesinternate, Be-
triebskindergärten, Kinderbetreuung an Universitäten, Horte, 
elternverwaltete Kindergruppen. 

Pädagogisch qualifizierte Personen sind jene, die eine Ausbil-
dung zur Kinderbetreuung und Kindererziehung in Höhe von 
mindestens acht Stunden absolviert haben, im Alter zwischen 
16 und 21 mindestens 16 Stunden. Dementsprechende Aus-
bildungen können sein: Ausbildung zum/r Kinderpädagoge/
in, Horterzieher/in, Kurse von Babysitter und  Au-Pair-Kräf-
ten, aber natürlich auch ein pädagogisches Studium. Näheres 
auf  www.bmwfj.gv.at  – Familie – Kinderbetreuung. Ein haus-
haltszugehöriger Angehöriger ist ausgenommen. Außerdem 
gibt es vom Arbeitgeber, der viel für Familien über hat, einen 
steuer- und sozialversicherungsfreien Zuschuss in Höhe von  
EUR 500,– pro Kind und Jahr. Der Zuschuss darf aber nicht 
direkt an den Arbeitnehmer  erfolgen, sondern muss an die Kin-
derbetreuungseinrichtung oder an die pädagogisch qualifizierte 
Person gezahlt werden. Für die Voraussetzungen gelten analoge 
Regelungen wie oben. Der erhaltene Zuschuss ist natürlich bei 
der außergewöhnlichen Belastung in Abzug zu bringen (erhal-
tener Kostenersatz). Der Höchstbetrag von EUR 2.300,– ver-
mindert sich dadurch aber nicht. Ob wir als Bilanzbuchhalter 
nun endlich die Möglichkeit bekommen, Arbeitnehmerveran-
lagungen zu machen, werden wir erst nach der Novelle zum 
Bilanzbuchhaltungsgesetz wissen.   ■

Kinder, Kinder!
BIBU. Über die Steuerreform 2009 und die 

neue Familien-Förderung. Von Regina Karner
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Für Prüfungen von Jahres- oder Konzernabschlüssen mit Stich-
tag 31.12.2009 oder später werden einerseits die Bestimmun-

gen über den Prüfungsvertrag gemäß § 270 Abs. 1 UGB i.d.F. 
URÄG 2008, andererseits das Fachgutachten KFS/PG2 über den 
Prüfungsbericht vom Juni 2009 neu zu beachten sein.

So wird künftig für jede (Konzern-)Abschlussprüfung zwi-
schen dem Aufsichtsrat des geprüften Unternehmens und dem 
Abschlussprüfer ein Prüfungsvertrag abzuschließen sein. Falls 
kein Aufsichtsrat besteht, wird die Gesellschaft durch die Ge-
schäftsführer bzw. den Vorstand vertreten. Neu dabei ist, dass 
der in Aussicht genommene Abschlussprüfer künftig vor seiner 
Bestellung durch die Gesellschafter jedenfalls (nicht nur im Falle 
des Bestehens eines Aufsichtsrates) ein Schreiben mit den im § 
270 Abs. 1a UGB geforderten Offenlegungen an die Gesellschaft 
zu richten hat. Diese umfassen die im vorangegangenen Ge-
schäftsjahr erhaltenen Honorare (aufgegliedert nach Leistungska-
tegorien), einen Bericht über die Einbeziehung in ein gesetzliches 
Qualitätssicherungssystem (A-QSG) sowie eine Darlegung aller 
Umstände, die eine Befangenheit oder Ausgeschlossenheit nach 
den §§ 271 bis 271b UGB begründen könnten und allfällige dazu 
getroffene Schutzmaßnahmen.

Sowohl für den Prüfungsvertrag, als auch für das Offenle-
gungsschreiben wurden von der Arbeitsgruppe Qualitätssiche-
rung des IWP entsprechende Arbeitshilfen ausgearbeitet, die als 
Muster dienen können. Beim Abschluss des Prüfungsvertrages für 
das Prüfungsjahr 2009 sollte jedoch zusätzlich überlegt werden, 
ob eine besondere Vereinbarung hinsichtlich der Gestaltung des 
Prüfungsberichts zu treffen ist. Die wird dann zu empfehlen sein, 
wenn der Mandant einen Prüfungsbericht wünscht bzw. erwartet, 
der über das künftig geforderte Maß hinausgeht.

Gemäß KFS/PG2 wird sich nämlich eine deutliche Redukti-
on des Berichts gegenüber dem bisher üblichen Umfang ergeben. 
Zum Beispiel werden die vielfach enthaltenen Berichtsteile „Ana-
lyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage“, „Kennzahlen“, 
„Rechtliche Verhältnisse“, „Steuerliche Verhältnisse“, „Wirt-
schaftliche Verhältnisse“ oder „Wesentliche langfristige Verträge“ 
nur noch als freiwillige Berichtsausweitungen zu sehen sein. Hin-
sichtlich der gesetzlich geforderten „Aufgliederung und Erläute-
rung von Posten des Jahresabschlusses“ wird nunmehr klargestellt, 
dass es sich dabei keinesfalls um eine lückenlose bzw. vollständige 
Aufgliederung aller Posten handeln muss. Vielmehr sollte der Ab-
schlussprüfer hinsichtlich jener Posten, die ohnedies im Anhang 
(allenfalls im Lagebericht) aufgegliedert sind, nur einen entspre-
chenden Hinweis in den Prüfungsbericht aufnehmen. Sofern im 

Anhang (oder Lagebericht) zulässigerweise keine Aufgliederung 
und Erläuterung erfolgt, sind solche im Prüfungsbericht – im Sin-
ne der allgemeinen Berichtsgrundsätze – auf wesentliche Posten 
zu beschränken.

Diese Berichtsgrundsätze werden im KFS/PG2 wie folgt aufgezählt:
} Grundsatz der Unparteilichkeit
} Grundsatz der Wahrheit
} Grundsatz der Vollständigkeit und
} Grundsatz der Klarheit

Da der Grundsatz der Klarheit eine übersichtliche, verständliche 
und eindeutige Darlegung erfordert, wird auf zu detaillierte, unwe-
sentliche Aufgliederungen von Posten zu verzichten sein.

Künftig muss der Prüfungsbericht nur noch folgende Abschnitte 
umfassen:
} Prüfungsvertrag und Auftragsdurchführung
} Eingeschränkte Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten 

des Jahresabschlusses
} Feststellungen zur Gesetzmäßigkeit von Buchführung, Kon-

zern-/Jahresabschluss und (Konzern-)Lagebericht
} Feststellung, ob ein Corporate Governance-Bericht (§ 243b 

UGB) erstellt worden ist
} Feststellung, ob die gesetzlichen Vertreter die verlangten Aufklä-

rungen und Nachweise erbracht haben
} Bericht über nachteilige Veränderungen der Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage und wesentliche Verluste
} Feststellungen zu Tatsachen nach § 273 Abs. 2 und 3 UGB
} Bestätigungsvermerk (siehe dazu KFS/PG3)

Ergänzend wird in dem Fachgutachten noch auf einige Besonder-
heiten bei Konzernabschlussprüfungen hingewiesen. Sowohl für 
die Prüfung des Jahresabschlusses als auch des Konzernabschlusses 
ist ein Musterbericht auf der Homepage des IWP verfügbar. Aus 
diesem Muster ist auch erkennbar, dass der Prüfungsbericht an die 
jeweiligen Berichtsempfänger (Vorstand, Aufsichtsrat, ggf. Gesell-
schafter) adressiert werden soll, zumal sich der Bericht ja nur an 
einen eingeschränkten Adressatenkreis richtet und nicht – wie der 
Bestätigungsvermerk – an eine unbegrenzte „Öffentlichkeit“.        ■

Neues für Abschlussprüfer
WIRTSCHAFTSPRÜFER. Künftig wird für jede Abschlussprüfung 

zwischen Gesellschaft und Abschlussprüfer ein Prüfungsvertrag abzuschließen sein. 

Von Herbert Houf

Der Abschlussprüfer sollte hinsichtlich jener Posten, die 

ohnedies im Anhang aufgegliedert sind, nur einen entspre-

chenden Hinweis in den Prüfungsbericht aufnehmen.
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Nach drei Jahren Praxis ist der Zeitpunkt gekommen, an 
dem man sich mit der Zulassung zur Fachprüfung be-

schäftigen muss.
Der nachfolgende Artikel soll allen, die kurz vor der Zulas-

sung zur Fachprüfung stehen, einen Überblick über die Forma-
lien der Zulassung und den Ablauf der Fachprüfung geben.

Zulassung zur Fachprüfung

Die Zulassung zur Fachprüfung setzt vorab einen Antrag (kann 
der Homepage der Kammer der Wirtschaftstreuhänder ent-
nommen werden) sowie die Übermittlung verschiedener Ur-
kunden und Nachweise voraus:
} Geburtsurkunde
} Heiratsurkunde (sofern vorhanden)
} Identitätsnachweis (Reisepass, Führerschein, Personalaus-

weis)
} Nachweis über ein in Österreich mit Erfolg abgeschlossenes 

facheinschlägiges Hochschul- oder Fachhochschulstudium 
oder einen facheinschlägigen Lehrgang universitären Cha-
rakters gemäß § 28 Abs. 1 oder 2 des Universitätsstudienge-
setzes (Details siehe auch Steuerberater-Fachprüfungszulas-
sungsverordnung)

} Dienstzeugnisse: Hiermit muss der Nachweis über drei Jahre 
Praxiszeit als Berufsanwärter bei einem Wirtschaftstreuhän-
der oder bei einem anerkannten Revisionsverband erbracht 
werden. Aus den Dienstzeugnissen muss die Art der Ver-
wendung im Unternehmen sowie die Anzahl der geleisteten 
Wochenstunden ersichtlich sein. Sofern auch andere anre-
chenbare Tätigkeiten (vergleichbare Tätigkeiten, Rechts-
anwaltsanwärter, Notariatskandidat oder Patentanwalts-
anwärter) ausgeübt wurden, sind auch hierfür Nachweise 
vorzulegen.

 Wurde eine Tätigkeit in Teilzeitbeschäftigung ausgeübt, er-
folgt eine aliquote Anrechnung der geleisteten Wochenstun-
den.

} Krankenkassenbestätigung über die ordnungsgemäße An-
meldung zur Sozialversicherung bzw. über die Versiche-
rungszeiten hinsichtlich der vom Bewerber angegebenen 
Dienstverhältnisse. Diese sollte jeweils am Beginn des Ar-
beitsverhältnisses ausgehändigt worden sein.

Alle Urkunden und Nachweise sind im Original oder in beglau-
bigter Abschrift vorzulegen. Sofern Urkunden und Nachweise 
nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, sind sie in beglaubi-

gter Übersetzung eines gerichtlich beeideten Übersetzers vorzu-
legen. Sobald der Zulassungsantrag samt Beilagen eingelangt ist, 
sind folgende Gebühren zu entrichten:
Prüfungsgebühr EUR 590,-
Gebühr für den Antrag EUR 13,20
je Beilage (sofern diese noch nicht vergebührt sind) EUR 3,60 
Sind alle Voraussetzungen erfüllt, erfolgt die Zulassung zur 
Fachprüfung mit Bescheid.

Ablauf des Prüfungsteils

Der Prüfungsteil gliedert sich in einen schriftlichen und einen 
mündlichen Prüfungsteil. Der schriftliche Prüfungsteil besteht 
gemäß § 29 WTBG aus zwei Klausurarbeiten zu je sieben Stun-
den: Betriebswirtschaftslehre sowie Abgabenrecht. Zum ersten 
Klausurtermin wird man nach erfolgreicher Zulassung schrift-
lich eingeladen. Für die übrigen Klausurtermine muss man 
sich bis spätestens einen Monat vor dem gewünschten Termin 
schriftlich anmelden. Grundsätzlich kann man sich von jeder 
Prüfung auch wieder abmelden. Die Abmeldung hat schriftlich 
zu erfolgen. Zwischen dem Einlangen der schriftlichen  Rück-
trittserklärung und dem Prüfungstermin müssen drei Arbeits-
tage liegen.

Danach ist ein Rücktritt nur aus zwingenden Gründen mög-
lich. Bei Rücktritt später als drei Arbeitstage vor dem Prüfungs-
termin ohne zwingenden Grund oder während des Prüfungs-
teiles, gilt der betreffende Prüfungsteil als „nicht bestanden“.  
Ein zwingender Grund liegt z.B. bei Krankheit vor. Dies ist 
durch ein ärztliches Attest oder andere geeignete Belege nach-
zuweisen.

Jede Prüfungsarbeit wird von zwei Prüfungskommissären 
innerhalb einer Frist von jeweils vier Wochen beurteilt. Wird 
die Arbeit nicht von beiden mit „Bestanden“ oder „Nicht be-
standen“ beurteilt, erfolgt eine weitere Begutachtung durch ei-
nen dritten Prüfungskommissär. Es gibt keine Begrenzung der 
Wiederholungs- und Rücktrittsmöglichkeiten. Auch die An-
meldung zur mündlichen Prüfung, nach erfolgreicher Ablegung 
der beiden schriftlichen Prüfungen, muss schriftlich spätestens 
einen Monat vor dem Termin erfolgen. Wie bei allen Termi-
nen ist das Einlagen bei der Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
ausschlaggebend.

Weitere Details können der Homepage der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder entnommen werden. Gerne stehen auch 
die Mitarbeiter der Kammer der Wirtschaftstreuhänder bei Fra-
gen zur Verfügung. ■

ZUR AUTORIN

Katharina Drexler 

ist Berufsan -

wärterin

katharina.drexler@

auditpartner.at

Die Praxis der Prüfung
BERUFSANWÄRTER. Über Zulassung und Ablauf des Prüfungsverfahrens.  

Von Katharina Drexler
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Am 1.9.2009 hat das österreichische Parlament mit Zwei-
drittel-Mehrheit (und ohne Begutachtungsverfahren) das 

„Amtshilfedurchführungsgesetz“ (ADG) beschlossen und damit 
eine wichtige Voraussetzung für die Streichung Österreichs von 
der grauen „Steueroasen-Liste“ jener Staaten erfüllt, die nach 
Ansicht der OECD im Kampf gegen Steuerhinterzieher nicht 
ausreichend kooperieren. Mit dem ADG wurde die rechtliche 
Basis dafür geschaffen, dass Österreich das verfassungsrechtlich 
geschützte Bankgeheimnis gegenüber ausländischen Steuerbe-
hörden in bestehenden und künftigen Doppelbesteuerungsab-
kommen dahingehend „aufweichen“ kann, dass österreichische 
Banken verpflichtet sind, in Verdachtsfällen an ausländische 
Steuerbehörden österreichische Kontodaten über Kunden wei-
terzugeben. 

Das ADG sieht entsprechend Art. 26 OECD-Musterab-
kommen (OECD-MA) vor, dass auf Anfrage eines anderen 
Staates in einem konkreten Einzelfall Bankinformationen dann 
an den anderen Staat weitergeleitet 
werden müssen, wenn sie für den an-
deren Staat voraussichtlich steuerlich 
relevant sind. Die konkrete Umsetzung 
erfolgt dadurch, dass in bestehende 
und künftige DBAs Regelungen aufge-
nommen werden, die Art. 26 OECD-
MA entsprechen. Österreich hat zwi-
schenzeitlich bereits 15 Abkommen 
den neuen OECD-Standards entsprechend abgeändert, mehr 
als 30 weitere Abkommen stehen in Verhandlung. Sobald die 
Änderungen ratifiziert und kundgemacht werden, können die 
jeweiligen DBA-Vertragspartner Ersuchen um Erteilung von 
Bankinformationen stellen.

Der ersuchende Staat muss künftig für seine an Öster-
reich gestellten Anfragen nicht mehr nachweisen, dass er ein 
Finanzstrafverfahren eingeleitet hat, er muss in seinem Ersuchen 
allerdings darauf hinweisen, dass er alle ihm zur Verfügung ste-
henden Mittel ausgenützt hat und der Sachverhalt dadurch 
nicht aufgeklärt werden konnte. Ist das Ansuchen bei der öster-
reichischen Behörde eingetroffen, wird der Kontoinhaber vom 
Vorliegen des Ansuchens verständigt. Er kann innerhalb von 
zwei Wochen einen Bescheid verlangen, der das Vorliegen der 
Voraussetzungen für die Amtshilfe gemäß Art. 26 OECD-MA 
feststellt. Gegen diesen Bescheid kann er berufen, z.B. wenn die 
ausländische Behörde nicht alle ihr zur Verfügung stehenden 
Mittel ausgeschöpft hat. In diesem Fall entscheidet das Höchst-

gericht über die Zulässigkeit der Amtshilfe im konkreten Fall. 
Das innerstaatliche, in § 38 BWG geregelte Bankgeheimnis 
wurde durch das ADG inhaltlich nicht verändert. Es darf da-
her weiterhin – abgesehen von gerichtlich anhängigen Verlas-
senschafts- oder Pflegschaftsfällen – im Wesentlichen nur im 
Falle einer kriminalstrafrechtlichen Verfolgung oder im Falle 
der Einleitung eines Finanzstrafverfahrens wegen vorsätzlicher 
Finanzvergehen (ausgenommen Finanzordnungswidrigkeiten) 
durchbrochen werden. Eine nähere Betrachtung zeigt aller-
dings, dass das Bankgeheimnis durch das ADG auch für Steu-
erinländer (in Österreich unbeschränkt Steuerpflichtige) einige 
Löcher bekommen hat:
} Auch für Steuerinländer kann es zu einer Durchbrechung 

des Bankgeheimnisses aufgrund der Anfrage einer auslän-
dischen Finanzbehörde kommen, nämlich bei Bestehen 
eines Auslandsbezugs (z.B. ein österreichischer Unternehmer 
hat eine Betriebsstätte im Ausland und ist damit im Ausland 

beschränkt steuerpflichtig).
} Da im Falle der Anfrage einer aus-
ländischen Finanzbehörde der Trans-
fer der Bankdaten über den österrei-
chischen Fiskus (BMF) läuft, werden 
diesem auch sämtliche erhobenen 
Bankdaten bekannt und können man-
gels eines gesetzlichen Verwertungs-
verbots offensichtlich auch für öster-

reichische Besteuerungszwecke verwendet werden!
} Wenn der betroffene Kontoinhaber – wie oben dargestellt – 

zur Bekämpfung der Kontoöffnung einen Bescheid verlangt, 
kann er diesen nur durch Beschwerde an die Höchstgerichte 
(z.B. VwGH) anfechten. Die Datenweitergabe wird durch 
eine derartige Beschwerde allerdings nur dann gestoppt, 
wenn der Beschwerde auch eine aufschiebende Wirkung 
zuerkannt wird. Andernfalls werden die Daten – trotz des 
noch laufenden Verfahrens – an den ausländischen Fiskus 
weitergegeben. Der Ausgang des Rechtsmittelverfahrens 
ist in diesem Fall dann praktisch bedeutungslos, was m. E. 
rechtsstaatlich problematisch ist.

Insgesamt gesehen war die Aufweichung des Bankgeheimnisses 
gegenüber ausländischen Finanzbehörden international unver-
meidbar und daher der richtige Weg, die vorstehend aufgezeigten 
innerstaatlichen Implikationen bzw. rechtsstaatlichen Probleme 
sollten m. E. allerdings möglichst rasch beseitigt werden.  ■
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Bankgeheimnis mit Löchern 
KARL E. BRUCKNER über das „Amtshilfedurchführungsgesetz“, das in Österreich 

den Kampf gegen Steuerhinterzieher erleichtern wird.
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NEUE PRODUKTE, SERVICES UND TRENDS. VON KARIN POLLACK

Wenn der betroffene Konto-
inhaber zur Bekämpfung der 
Kontoöffnung einen Bescheid 
verlangt, kann er diesen nur 
durch Beschwerde an die 
Höchstgerichte anfechten.
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Auf 
Nummer 
sicher
SOFTWARE.  

G Data hat mit Total Care 2010 eine 

preisgekrönte Sicherheitssoftware.

Niemand will so genau wissen, welche Viren durch 
die Weiten des World Wide Web geistern, vor 
allem ändern sie sich ständig und deshalb sollte 
man sich bei der Verteidigung von Profis unterstüt-
zen lassen. Zum Beispiel von G Data, die mit ihrer 
Software Total Care 2010 eine All-In-One Lösung 
für die PC-Sicherheit anbieten. Die Firewall läuft 
im Hintergrund und holt sich automatische Datei-
Back-Ups via Internet. Der Virenscanner braucht 
dabei bis zu 80 Prozent weniger Arbeitsspeicher 
und kann innerhalb von einer Minute 60 Gigabyte-
Daten prüfen. Preis abhängig von der Anzahl der 
Arbeitsplätze: ab EUR 39,95.

Gut gegen Viren
HYGIENE. Dysons Händetrockner Airblade 

animiert zum Händewaschen im Büro.

Die Grippezeit hat begonnen, eine Art, sich vor den Viren 
zu schützen, ist konsequentes Händewaschen. Allerdings: 
Gutes Händeabtrocknen ist genauso wichtig, wie Hände-
waschen selbst. Oft sind aber gerade gemeinsam genutzte 
Handtücher die größte Ansteckungsgefahr. Wer seinen 
Mitarbeitern im Büro eine Freude machen und gleichzeitig 
einen Beitrag zur Hygiene leisten will, schlägt mit dem 
Händetrockner Airblade von Dyson zwei Fliegen mit einer 
Klappe. Der Trockner funktioniert nicht mit Warmluft, 
sondern mit Druckluft. Mit einer Geschwindigkeit von 640 
km/h wird Luft durch einen 0,3 Millimeter kleinen Schlitz 
gepresst. Das macht zwar Lärm, dafür sind die Hände rein, 
trocken und die Haut wunderbar glatt. Preis: EUR 999,–.

Schöne neue Äpfel
COMPUTER. Apple ist so erfolgreich wie nie und stellt seine 

neuen iMacs mit 21 Zoll-Schirmen vor.

Auch Hollywood hält sich an die schönen Dinge des Lebens und wählt, wenn es 
darum geht, im Film Computer abzubilden, meist Apple. Brandneu sind die neuen 
iMACs mit 21,5 oder 27 Zoll-Bildschirmen im Aluminiumgehäuse. Das Besondere: 
Statt einer mechanischen Maus kommt eine kabellose Magic Mouse mit Multi-
Touch Oberfläche zum Einsatz. Durch intuitive Fingerbewegungen können Nutzer 
durch lange Dokumente scrollen. In Sachen Rechenleistung haben die neuen iMacs 

Intel Core 2 Prozessoren 
eingebaut. Die 21-Zoll-
Variante mit LED-Hinter-
grundbeleuchtung gibt es 
ab EUR 1099,–  
die 27-Zoll-Version ab 
EUR 1.499,–.

Familie im Büro
PHOTO. Philips stellt neue digitale 

Fotorahmen für den Schreibtisch vor.

Mehr als das halbe Leben verbringt man bei der Arbeit. Für 
alle, die sich ein bisschen Privatleben auf den Schreibtisch 
zaubern wollen (und mit Digitalkameras Fotos schießen), 
bringt Philips zwei neue Varianten von Fotorahmen für digitale Bilder auf den 
Markt. Per Memory Stick werden sie in den Rahmen geladen und lassen sich dann 
als Diashow in den Büroalltag integrieren. Die Photoframes aus der SPH8000-Serie 
gibt es in schwarz und weiß. Preis: EUR 199,–.

Scharfe 
Bilder
PERIPHERIE. Die neuen Projektoren 

von Canon sind für professionelle Prä-

sentationen konzipiert.

Wer Powerpoint-Folien mit vielen Zahlen präsen-
tiert, braucht gestochen scharfe Bildqualität, wer 
seine Vorträge mit kurzen Videoclips oder Bildern 
auflockert, ebenfalls. Canon stellt einen neuen 
Multimediaprojektor vor, der höchsten Ansprü-
chen gerecht wird. Der Canon Xeed SX80 funk-
tioniert auch in hellen Räumen, stellt Schärfe und 
Kontraste selbst ein und hat einen integrierten 
Silent Mode, der die teuren Lampen schont. Rund 
3.000 Stunden Nutzungsdauer verspricht der 
Hersteller. Die Bilder und Präsentationen können 
auch direkt von einem USB-Stick geladen werden. 
Preis: EUR 3.569,–.



Neue Regeln 
Für alle Hauptver-

 sammlungen

Das Aktienrechts-Änderungsgesetz 
2009 setzt die Aktionärsrechte-Richt-
linie 2007/36/EG zum 1.8.2009 um 
und beinhaltet grundlegende Neue-
rungen für die Hauptversammlung 
von Aktiengesellschaften.

Die Sonderausgabe zum AktRÄG 
2009 bereitet sämtliche Änderungen 
übersichtlich auf und enthält
} den aktuellen Gesetzestext samt 

Erläuterungen, 
} Anmerkungen der Autoren mit 

wertvollen Hintergrundinformatio-
nen sowie 

} eine hilfreiche Gegenüberstellung 
der alten und neuen Bestimmun-
gen.

Besonders praktisch: die geänderten 
Textpassagen sind dank farblicher 
Hervorhebung auf den ersten Blick 
ersichtlich!

Bydlinski/Potyka, Aktienrechts-

Änderungsgesetz 2009 – AktRÄG, 

MANZ 2009. X, 364 Seiten. Br. 

EUR 68,–. ISBN 978-3-214-09875-9

Bilanzrecht 
Für Juristen

Bilanzrecht ist ein Gebiet, das 
zusehends an Bedeutung gewinnt 
und weiter gewinnen wird. Intention 
dieser Publikation ist es, Verständnis 
für den Inhalt eines Jahresabschlusses 
und Konzernabschlusses oder einer 

Sonderbilanz zu entwickeln: „Bilan-
zen lesen und verstehen zu lernen“, 
und das aus der Sicht eines Juristen, 
ist daher das Ziel, nicht „Bilanzen zu 
erstellen“.

Themenschwerpunkte sind 
europarechtliche Grundlagen, Vor-
schriften des UGB, internationale 
Rechnungslegungsgrundsätze und 
deren Bedeutung für Österreich und 
Fragen der Sonderbilanzen

Vanas, Bilanzrecht, MANZ 2009. 

XXIV, 208 Seiten. Br. EUR 36,–

ISBN 978-3-214-00510-8

Das ABC 
der Steuern 

In Österreich

In die 7. Auflage sind u. a. folgende 
Neuerungen eingearbeitet:
} das Schenkungsmeldegesetz 2008
} die Steuerreform 2009
} das Konjunkturbelebungsgesetz 

2009
} das Abgabenänderungsgesetz 2009
} das sogenannte Mehrwertsteuer-

paket 2010
} ein zusätzliches Kapitel Grunder-

werbsteuer
} die Ausführungen im Kapitel 

Umsatzsteuer sind auf dem Stand 
ab 2010

Hilber, ABC der Steuern im Privat- 

und Unternehmensbereich Linde 

Verlag. 7. aktualisierte Auflage 

2009, 408 Seiten, kart., EUR  48,–.

ISBN 978-3-7073-1597-4

Arbeitsrecht in 
Krisenzeiten 

Die passenden Maßnahmen
 
Das Arbeitsrecht bietet eine Reihe von 
Spielräumen, um auf Herausforderun-
gen wie mangelnden Beschäftigungs-
bedarf, Umsatzeinbrüche, notwendige 
Kostenreduktionen zu reagieren. Jedes 
Kapitel verschafft einen Überblick 
darüber, welche Maßnahme zu wel-
cher Situation passt:
} Urlaub 
} Abbau bestehender Zeitguthaben, 

Vermeiden von Mehrleistungen 
} Modelle flexibler Arbeitszeit 
} Teilzeitbeschäftigung 
} Elternteilzeit 
} Altersteilzeit 
} Kurzarbeit 
} Entgeltgestaltung 
} Betriebspensionen 
} Karenz – Auflösung mit Wieder-

einstellungszusage – Bildungska-
renz 

} Arbeitgeberkündigung 
} Einvernehmliche Auflösung 
} Mitwirkungsrechte des  

Betriebsrats 
} Qualifizierungen und  

Förderungen 
} Vertragsmuster
Die Herausgeber und Autoren sind 
MitarbeiterInnen der WKÖ, die ihre 
vielfältigen Erfahrungen der täglichen 
Beratungspraxis einfließen haben 
lassen.

Steinlechner/Maska/Gleißner 

(Hrsg), MANZ 2009. XX; 

204 Seiten. Br. EUR 48,–. 

ISBN 978-3-214-00589-4

BUCHNEUERSCHEINUNGEN UND AKTUELLE FACHLITERATUR FÜR DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH

30 5/2009

WIR SCHAUEN AUF SIE: 

}  mit qualitativ hochwertigen Fortbildungsveranstaltungen für Ihre Weiterbildung
}  mit Arbeitsbehelfen für die tägliche Kanzleiarbeit
}  mit praxisnahen Schulungen für Ihre Mitarbeiter 
}  mit einem Netzwerk für Ihren fachlichen Austausch
}  mit vielen Preisvorteilen bei unseren Angeboten
}  mit einer starken Vertretung in der Kammer für Ihre Interessen.  

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrem Mitgliedsbeitrag. Zur Mitgliedschaft erhalten 
unsere Mitglieder Ihre persönliche Servicecard, mit der Sie Ermäßigungen bei fast allen unseren 
Veranstaltungen, zusätzliche Serviceprodukte, wie das ÖGWT Gesetzbuch Steuergesetze, 
die ÖGWT Bilanzierungscheckliste und Vorteile bei unseren Kooperationspartner genießen.
Alle Mitglieder der Kammer der Wirtschaftstreuhänder können unserem Verein beitreten. 

Der Jahresbeitrag mit Stand Dezember 2008 beträgt für WT EUR 90, für Bibu/SBHEUR 60,–,  
für BA EUR 0,– für die ersten drei Jahre nach KWT-Anmeldung oder EUR 30,–, für Pensionisten  
EUR 30,– und für Kapitalgesellschaften EUR 360,– (wobei hier bis zu 5 Berufsangehörige die  
Vorteile der Mitgliedschaft in Anspruch nehmen können).

ÖGWT ANMELDUNG 
PER FAX AN 01/315 45 45-33, PER POST ODER ÜBER DIE HOMEPAGE 

UNTER WWW.OEGWT.AT – RUBRIK MITGLIED

q JA, ich trete der Österreichischen Gesellschaft der Wirtschaftstreuhänder bei und erhalte meine 
 persönliche ÖGWT-Service Card, mein kostenloses ÖGWT Gesetzbuch Steuergesetze und die aktuelle Bilanzierungscheckliste.

Name          
    
Mitgliedschaftsform:     q  natürliche Person         q  Juristische Person           

Adresse          
   
Tel.-Nr. Fax-Nr.    E-Mail 
   
Datum  Unterschrift      

  Vertragsbedingungen: Die Mitgliedschaft kann schriftlich jederzeit gekündigt werden. 

WIR VERBINDEN – 
MENSCHEN UND WISSEN. 
IHRE ÖGWT – IHR SERVICENETZWERK!

DIE ÖGWT-MITGLIEDSCHAFT 
RECHNET SICH SEHR SCHNELL!

seren 
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Talente holen – und halten
RECRUITING. Über den Wettbewerbsfaktor Human Resources für Steuerberater 

und Wirtschaftsprüfer. Von Günther Tengel

Seit September letzten Jahres gibt es EIN Thema: Die Finanz-
krise und deren Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Nach 

der ersten Schockwelle, die nunmehr ein Jahr gedauert hat, gibt 
es erste Anzeichen der Erholung. Neben einer unvorstellbaren 
Summe an faulen Krediten in den Büchern der Banken, die nach 
wie vor versteckt sind, scheint ein zweites Megaproblem bis jetzt 
klein geredet zu werden: Der Arbeitsmarkt. Alle stabilisierenden 
Maßnahmen der Politik für die Finanz- und Realwirtschaft wer-
den nicht verhindern können, dass weitere zehntausende Arbeit-
nehmer in Österreich arbeitslos werden. Was bedeutet das für den 
Human Resources-Bereich? Neben allen makroökonomischen 
Herausforderungen: Wird es in Zukunft leichter werden, zu 
qualifizierten Mitarbeitern zu kommen? Bleiben Mitarbeiter jetzt 
eher und gehen diese nicht beim ersten Angebot? Was bedeutet 
das im Speziellen für die Branche der Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer?

In Österreich gibt es 7.500 Steuerberater und Wirtschaftsprü-
fer. Die Zahl der Berufsanwärter beträgt etwa 2.500. Etwa drei 
Viertel der Anwärter haben ein Wirtschaftsstudium, der Rest sind 
vorwiegend Juristen. Der Frauenanteil liegt mittlerweile bei 40 
Prozent. Das Positive: Der Berufsstand wächst um jährlich 4 Pro-
zent. Fakt ist auch, dass zum Beispiel weit über 50 Prozent (!!!) 
ALLER angebotenen Aufgabenstellungen des ZPB Positionen im 
Finanz- und Rechnungswesen sind. Also WU-Abgänger/innen 
mit einer Spezialisierung im Controlling, Steuerlehre, Unterneh-
mensrechnung oder Finanzierung. Angebot und Nachfrage klaf-

fen am Arbeitsmarkt mehr denn je auseinander. „Alle wollen Pro-
duktmanager werden, aber niemand Verkäufer. Alle wollen ins 
strategische Controlling, aber niemand Revisionsassistent sein“, 
beschreibt Ursula Axmann, Geschäftsführerin des WU ZBP 
Career Centers die Situation. Es scheint, dass viele Absolventen 
Chancen und Risiken von Branchen nicht richtig einschätzen 
können. Das bedeutet einen Auftrag an die Branchen der Steuer-
berater, kommunikationstechnisch Aufklärungsarbeit zu leisten. 
Und es bedeutet, dass der Verteilungskampf um exzellente Mit-
arbeiter in diesen Branchen in Zukunft nicht abnehmen, sondern 

zunehmen wird. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer stehen in 
einem enormen Wettbewerb um die besten Mitarbeiter, aber 
sie stehen auch im Wettbewerb zu den Großunternehmen und 
zur mittelständischen Wirtschaft. Die haben dieselbe Zielgruppe 
an Absolventen im Visier und auch für Profis im Finanzwesen 
mit zehn Jahren Erfahrung gibt es Alternativen im derzeitigen 
Arbeitsmarkt. Der Zugang zu qualifizierten Mitarbeitern ist 
für ihre Branchen der wesentliche Faktor im Wettbewerb. Jede 
High-Performance-Kultur basiert auf exzellenten Mitarbeitern. 
Talente gewinnen, Talente fördern und Talente halten sind die 
drei wesentlichen Hebel am Personalmarkt. Dieser Themenbe-
reich beschränkt sich jedoch nicht auf die Human Resources-
Organisation, sondern ist eine zentrale Führungsaufgabe.

Talente gewinnen: Das Recruiting hat sich bei vielen Unterneh-
men in den letzten Jahren signifikant verbessert. Das allein ist al-
lerdings zu wenig. Der entscheidende Faktor ist, sich vom Mitbe-
werb zu differenzieren. Vor allem aber eine Marke als Arbeitgeber 
– ein Employer Brand – zu entwickeln. Voraussetzung dafür ist, 
dass Ihr Top Management Visionen entwickelt, Ziele definiert, 
Leadership vorlebt und das auch entsprechend kommuniziert.
Talente fördern: Die meisten Unternehmen verwenden zur 
Talentförderung die Gießkanne oder den Standard-Werkzeugka-
sten – das Ergebnis ist oft ernüchternd. Talente wollen gefördert 
werden. Förderung heißt vor allem auch Forderung. Füttern Sie 
Ihre Besten nicht mit Seminaren, sondern mit Projekten, die sie 
fordern. Geben Sie ihnen maßgeschneiderte Werkzeuge mit auf 
den Weg. Und vor allem: Bewerten Sie regelmäßig die einzelnen 
Instrumente und den Projektfortschritt. „On the job” ist of wich-
tiger als „off the job“.
Talente halten: Viele Unternehmen versuchen mit viel Aufwand, 
Talente zu rekrutieren und zu fördern. Mehr als zwei Drittel der 
österreichischen Unternehmen verfügen allerdings über kein 
Kontrollsystem, wie sich ihre Talente entwickeln. Die höchste 
Fluktuationsrate liegt oft bei den High Potentials.

Mitarbeiterbindung – Retention Management – wird völ-
lig unterschätzt. Kennzahlen erheben ist das eine, zielgerichtete 
und nachhaltige Steuerung das andere. Retention Management 
ist eine Frage des „Zeit nehmens“. Die Herausforderung des 
Arbeitsmarktes der Zukunft wird die Balance zwischen Abbau 
von Mitarbeitern und „War for Talents“ sein. Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer arbeiten in keiner zyklischen Branche. Dies ist 
ein exorbitanter Vorteil. Es zeigt auch die Herausforderung des 
Wettbewerbsfaktors Human Resources deutlich auf! ■

ZUM AUTOR

Mag. Günther 

Tengel ist

Geschäftsführer 

Jenewein & Part-

ner/Amrop Hever

gt@jenewein.at
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Das Recruiting hat sich bei vielen Unternehmen  

in den letzten Jahren signifikant verbessert. Das allein  

ist allerdings zu wenig. Der entscheidende Faktor ist, 

 sich vom Mitbewerb zu differenzieren. 

Wem ist es nicht schon einmal so er-
gangen? Man richtet eine Anfrage 

an das Finanzamt und bekommt keine 
zufriedenstellende Antwort. Man verlässt 
sich auf eine Auskunft, aber die Betriebs-
prüfung sieht Jahre später alles anders. 
Natürlich kennt das Abgabenrecht den 
Grundsatz von Treu und Glauben, aber 
wir wissen aus der täglichen Praxis, dass 
zwischen „Vertrauen können“ und „Recht 
bekommen“ mitunter ein riesiger Unter-
schied besteht. Oft kann die Verletzung 
des Vertrauens erst im Zuge eines mühse-
ligen Nachsichtsverfahrens durchgesetzt 
und der eingetretene Vertrauensschaden 
damit beseitigt werden. Gelegentlich 

scheitert man auch damit. Derzeit wird eine gesetzliche Mög-
lichkeit diskutiert, die für dieses Dilemma Abhilfe bringen soll. 
Die verpflichtende und rechtlich verbindliche Rechtsauskunft 
über noch nicht verwirklichte Sachverhalte in Bescheidform – 
kurz „Ruling“. Damit soll eine Möglichkeit geschaffen werden, 
Rechtssicherheit für die abgabenrechtliche Beurteilung von Sach-
verhalten zu bekommen, bevor diese verwirklicht werden. Diese 
Rechtssicherheit soll dadurch hergestellt werden, dass auf Antrag 
ein Bescheid des zuständigen Finanzamtes ergeht, wie ein – zu 
diesem Zeitpunkt – noch nicht verwirklichter Sachverhalt steu-
erlich zu beurteilen ist. Diese bescheidmäßige Auskunft soll zu 
bestimmten Themen gegen Kostenersatz zustehen.

Wer einen solchen Bescheid in Händen hält, muss sich also 
künftig keine Sorge mehr machen, dass die Abgabenbehörde zu 
einem späteren Zeitpunkt eine andere (nachteilige) Rechtsansicht 
vertritt. Im Hinblick auf die, gerade bei Umgründungsfällen oder 
internationalen Besteuerungsfragen, mitunter erheblichen steu-
erlichen Risiken in der Folge von Gestaltungsmaßnahmen, wird 
der zu leistenden Kostenersatz seine wirtschaftliche Berechtigung 
haben. Schließlich können damit auch mitunter zeit- und kosten-
intensive Verfahren abgewendet werden, vom Prozessrisiko eines 
negativen Ausgangs einmal abgesehen. Für uns Steuerberater 
kann Ruling eine verbesserte Haftungssituation mit sich bringen 
– während wir gelegentlich im Falle „verunglückter“ Beratungen 
mit Schadenersatzansprüchen zu kämpfen haben, werden durch 
Ruling die steuerrechtlichen Auswirkungen einer Gestaltungs-
maßnahme künftig vorweg feststehen; negative Überraschungen 
sollten damit weitestgehend vermeidbar sein.

Die Vorteile des Ruling liegen auf 
den ersten Blick tatsächlich auf 

der Hand: Keine bösen Überraschungen 
mehr, wenn die Abgabenbehörde eine 
für den Abgabepflichtigen ungünstige 
Rechtsansicht vertritt, obwohl man im 
Vorfeld alles „abgesprochen“ hatte. Keine 
langwierigen Rechtsstreitigkeiten mehr, 
wenn eine Gestaltungsmaßnahme sich 
nachträglich als doch nicht erfolgreich 
herausstellt. Doch die Tücken liegen 
auch hier wie so oft im Detail.

Erster Knackpunkt ist das Anfragethe-
ma – nicht alle unverwirklichten Sachver-
halte werden einer rechtlich bindenden 
Beurteilung zugänglich sein. Mag sein, 

dass die geplanten Themen diejenigen sind, in denen es am häu-
figsten zu Rechtsstreitigkeiten über wesentliche Beträge kommt. 
Aber muss das immer so sein? Warum soll der Abgabepflichtige 
nicht selbst entscheiden dürfen, was ihm am Herzen liegt? An-
gesichts des „Kostenbeitrags“ müsste doch jeder selbst beurteilen 
können, ob eine Rechtsauskunft Sinn macht oder nicht.

Zweiter Knackpunkt – die Anfrage selbst. Der Rechtsan-
spruch auf auskunftskonforme Besteuerung besteht natürlich 
nur bei Sachverhaltsidentität. Unser Haftungsrisiko verlagert sich 
also in Wirklichkeit nur auf eine andere Ebene – sollte letztlich 
ein anderer Sachverhalt verwirklicht werden, als angefragt, kann 
es genauso zu einem Schaden kommen und die Frage wird dann 
sein, ob von uns „falsch“ angefragt wurde, oder der Klient bei 
der Umsetzung einen Fehler gemacht hat. Verschärft wird diese 
Frage noch durch die verbindlichen Berichtspflichten des Abga-
bepflichtigen über die Verwirklichung des angefragten Sachver-
haltes bzw. allfälliger Abweichungen davon.

Dritter Knackpunkt – was passiert, wenn ich mit der Aus-
kunft nicht zufrieden bin? Natürlich, einen Bescheid kann ich 
anfechten, aber wie lange kann ich auf eine Berufungsentschei-
dung oder gar den VwGH warten, wenn ich z.B. eine Umgrün-
dungsmaßnahme vorhabe. Und wie sieht die Sache aus, wenn 
ich dann – trotz abschlägiger Auskunft – den Sachverhalt ver-
wirkliche, weil ich der Meinung bin, dass die Auskunft rechts-
widrig war? Wenn schon keine Bindungswirkung in diesem Fall 
gegeben sein wird, so muss ich dennoch mit erheblichen Verfah-
renskosten rechnen. Ob sich Ruling damit in der Mehrzahl der 
Fälle „rechnet“, sei dahingestellt.

Ruling – verbindliche Rechtsaus-
künfte im Abgabenverfahren

Mag. Herbert 
Houf ist Wirt-
schaftsprüfer und 
Unternehmens-
berater

herbert.houf@houf.at

Mag. Waltraud 
Mäder-Jaksch 
ist Wirtschafts-
prüferin 

maeder@

eco-consult.co.at
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REFERENTEN

STB Ing. Mag. Ernst Patka (Personalverrechnung)
StB Dr. Martin Freudhofmeier (Lohnsteuer)
StB Dr. Stefan Steiger  (Sozialversicherung)
Mag. jur. Friedrich Schrenk (Arbeitsrecht)

SCHWERPUNKTE

} Was sind die wesentlichen steuerlichen Änderungen für 2010?
} Highlights aus den Lohnsteuerrichtlinien
} Änderungen freie Dienstverträge und Mustervertrag
} Neuerungen bei Reisekosten/Reiseaufwandsentschädigungen
} So vermeiden Sie Fehler bei der Sozialplanabrechnung, bei der 

Firmen-PKW Abrechnung, Gestaltungstipps zu Zahlungen von dritter 
Seite (wann haftet der Arbeitgeber für LSt, DB, DZ?), zum Wochen-
geld in Sonderfällen, zur unentgeltlichen Mitarbeit, zu Fahrgemein-
schaften etc.  

} Welche neuen Gesetze sind im Arbeitsrecht zu beachten, zu z.B. 
Kurzarbeit, Bildungskarenz, Kinderbetreuungsgeld NEU

} Aktuelle Judikatur, z.B. Anspruchsdauer beim Krankenstand eines 
Angestellten/Arbeiters

} Zweifelsfragen in der Praxis 

} Was sind die ersten Erfahrungen zur Auftraggeberhaftung für 
 Sozialversicherungsbeiträge

} Welche neuen Entscheidungen zum Geschäftsführer gibt es?
} Neues aus dem Pensionsrecht

SEMINARORT

Austria Center, 1220 Wien, Bruno Kreisky Platz 1

SEMINARBEITRAG

Standard Euro 200,– (ÖGWT 170,–) netto
Berufsanwärter Euro 150,– (ÖGWT 130,–) netto
einschließlich Unterlagen, Mittagessen und Kaffeepausen.

DETAILS UND ANMELDUNGEN 

unter www.oegwt.at oder mit dem Link http://www.oegwt.
at/1022.0.html; Informationen Frau Mag. Sabine Kosterski, Tel. 
0664/12 77 955 oder service@oegwt.at

 

 www.oegwt.at

ÖGWT PERSONALVERRECHNUNG 2010   
LOHNSTEUER, SOZIALVERSICHERUNG, ARBEITSRECHT
AKTUELLES UND SPEZIALPROBLEME IN DER 
PERSONALVERRECHNUNG

19. JÄNNER 2010 IN WIEN
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AKTUELLE VERANSTALTUNGEN DER ÖGWT

19. Jänner 2010 | WIEN

PERSONALVERRECHNUNG 2010
LOHNSTEUER, SOZIALVERSICHERUNG, ARBEITSRECHT 

09.00 – 17.00 Uhr
Referenten: Dr. Stefan Steiger, 
Dr. Friedrich Schrenk, Mag. Ernst 
Patka, Dr. Martin Freudhofmeier
Ort: 1220 Wien, Austria Center, 
Bruno Kreisky Platz 1,
Organisation: Mag. Sabine 
Kosterski, Tel. 0664/12 77 955, 
sekretariat@oegwt.at

27. Jänner 2010 | KLAGENFURT 

ZIVILRECHTLICHE NEUERUNGEN IM 
FAMILIEN- UND SCHEIDUNGSRECHT 
ÖGWT-SERVICEABEND – ANSCHLIESSEND KABARETT 
18.00 – ca. 19.30 Uhr
Referenten: Dr. Ingomar Klein (Fachvortrag), Apotheker Mag. 
pharm. Alexander Telesko (Villacher Fasching)
Ort: 9020 Klagenfurt, Hotel Sandwirth, Pernhartgasse 9
Organisation: Dr. Eva-Maria Haar-Dorninger, Tel. 04243/84 60, 
sekretariat@oegwt.at
  

9. Februar  2010 | WIEN 

WP COUNTDOWN
18.30 – ca. 20.30 Uhr
Ort: 1020 Wien, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG, 
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Organisation: Mag. Herbert Houf, Tel. 01/1 2698371, 
sekretariat@oegwt.at

9. März  2010 | WIEN 

WP COUNTDOWN
18.30 – ca. 20.30 Uhr 
Ort: 1020 Wien, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG, 
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Organisation: Mag. Herbert Houf, Tel. 01/1 2698371, 
sekretariat@oegwt.at

4.– 5. März 2010 | STEIERMARK 

RECHTSFORMEN
STEUERRECHT, SOZIALVERSICHERUNG, 
BETRIEBSWIRTSCHAFT UND RECHT 

ÖGWT-INTENSIVSEMINAR  
BEGINN: DO, 13 UHR
Ort: 8952 Irdning/Steiermark, 
Schloss Pichlarn
Organisation: Mag. Sabine 
Kosterski, Tel. 0664/12 77 955, 
sekretariat@oegwt.at

17. und 18. MÄRZ 2010 | WIEN 

BILANZEN UND STEUERER-
KLÄRUNGEN 2009, STEUERTIPPS 2010 
ÖGWT-SEMINAROBERLAA
08.30 – ca. 16.15 Uhr
Ort: 1220 Wien, Austria Center, Bruno Kreisky Platz 1,
Organisation: Dr. Günther Hackl, Tel. 01/521 40-0

23. MÄRZ 2010 | PÖRTSCHACH 

BILANZEN UND STEUERER-
KLÄRUNGEN 2009, STEUERTIPPS 2010 
ÖGWT-MITARBEITERSCHULUNG KÄRNTEN
09.00 – 17.00 Uhr
Ort: 9210 Pörtschach, Congreßcenter 
Organisation: Mag. Peter Katschnig, Tel. 0463/512788-0

23. MÄRZ 2010 | OBERÖSTERREICH

BILANZEN UND STEUERER-
KLÄRUNGEN 2009, STEUERTIPPS 2010 
ÖGWT-MITARBEITERSCHULUNG OBERÖSTERREICH
08.30 – 16.15 Uhr
Ort: 4020 Linz, Design Center Linz, Europaplatz 1 
Organisation: Dr. Verena Trenkwalder, 
Info: Kerstin Mayr, Tel. 0732/6938-2306

25. MÄRZ 2010 | STEIERMARK 

BILANZEN UND STEUERER-
KLÄRUNGEN 2009, STEUERTIPPS 2010 
ÖGWT-MITARBEITERSCHULUNG STEIERMARK
09.00 – 17.00 Uhr
Ort: 8010 Graz, Messecenter- Stadthalle 
Veranstaltungszentrum, Messeplatz 1
Organisation: Dr. Karl Wascher, Tel. 0316/322044-0

25. MÄRZ 2010 | SALZBURG 

BILANZEN UND STEUERER-
KLÄRUNGEN 2009, STEUERTIPPS 2010 
ÖGWT-MITARBEITERSCHULUNG SALZBURG
08.30 – 16.15 Uhr
Ort: 6020 Salzburg, Congreßcenter (Achtung Neu!),  
Organisation: Dr. Johannes Pira, Tel. 0662/630036

8. APRIL 2010 | TIROL

BILANZEN UND STEUER 
ERKLÄRUNGEN 2009, 
STEUERTIPPS 2010 

ÖGWT-MITARBEITERSCHULUNG TIROL
09.00 – 17.00 Uhr
Ort: 5020 Innsbruck, Congreßcenter,
Organisation: Mag. Josef Sporer, Tel. 0512/520 10-0

34




